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Zwei nagelneue RadService-Punkte 
versorgen Fahrradfahrerinnen und 
Fahrradfahrer in Rutesheim ab sofort 
mit allem, was man bei einer kleine-
ren Panne oder für das Fitmachen 
des Rades benötigt. 

„Wir haben einen bei der Sporthalle Bühl I 
aufgestellt – direkt am täglichen Radweg 
Hunderter von Schülerinnen und Schü-
ler des Schulzentrums Rutesheim und 
zugleich gut zugänglich für Alltags- und 
Freizeitradlerinnen und -radler. Der zwei-
te steht bei der Bushaltestelle Haupt-
straße in Perouse, am dortigen Radweg 

Perouse-Rutesheim“, freut sich Bürger-
meisterin Susanne Widmaier.
Gemeinsam mit dem Ersten Beige-
ordneten Martin Killinger setzt sie sich 
konsequent für die Förderung der Rad-
kultur und die Schaffung eines guten 
Radklimas in Rutesheim ein. Die neuen 
RadService-Punkte sind ein weiterer 
Schritt und sollen Radlern helfen, ihr 
Bike nach einer Panne wieder fi tzuma-
chen. „Beide Service-Stationen sind di-
rekt unter Straßenleuchten angebracht, 
damit man auch bei Dunkelheit etwas 
sieht“, so Martin Killinger. „Sie enthalten 
verschiedene Werkzeuge und Luftpum-

pen, natürlich in sehr stabiler 
Ausführung.“
Gefördert wurde die Installati-
on der RadService-Punkte mit 
je 1.000 Euro von RadKultur-BW. 
Für die Stadt Rutesheim entstanden so-
mit lediglich Kosten in Höhe von 2.775 
Euro. Ein Preis, den die Stadtverwaltung 
für die Sicherheit und den Komfort ihrer 
radelnden Bürgerinnen und Bürger gerne 
bezahlt. Ein dritter Service-Punkt wird am 
S-Bahnhof Rutesheim aufgestellt werden. 
Da dieser auf der Markung Leonberg-El-
tingen/Silberberg liegt, wird die Stadt Le-
onberg die Installation vornehmen.

RadService-Punkte an zwei Standorten installiert
– DIY-Pannenhilfe für Fahrradfahrer direkt vor Ort



2 Nummer 11
Donnerstag, 14. März 2024

Stadtnachrichten
Rutesheim

Was ist 2024 in Rutesheim zu tun? Wo 
wird investiert? Welche Projekte sind 
geplant? Diese und weitere Fragen 
beantworten die Stadt Rutesheim und 
der Gemeinderat immer gemeinsam. 
In jüngster Sitzung bekam das Gremi-
um die finale Liste vorgelegt, die die 
nächsten Monate den Weg in die Zu-
kunft weist.

In Rutesheim ist es Tradition, dass Ver-
waltung und Gemeinderat die Richtung 
der Entwicklungen in einer Klausurtagung 
intensiv diskutieren und in ein Arbeitspro-
gramm verwandeln, das ist nicht überall 
der Fall. „Uns ist es enorm wichtig, die 
Stadträtinnen und Stadträte immer mitzu-
nehmen, ihre Meinungen zu hören und ihre 
Ideen und Wünsche einfließen zu lassen“, 
sagt Bürgermeisterin Susanne Widmaier. 
„Deshalb beschließen wir schon seit vielen 
Jahren immer ein Arbeitspapier, das fortge-
schrieben und für das jeweilige Jahr aktu-
alisiert wird.“ Und das ist kein Dokument, 
das in der Schublade verschwindet, ganz 
im Gegenteil. Denn Verwaltung und Ge-

meinderat achten sehr darauf, keine unrea-
listischen Themen auf die Liste zu setzten. 
Umsetzbar muss es immer sein.
Weil die Punkte des Arbeitsprogramms 
intensiv besprochen werden, herrscht in 
Rutesheim ein Konsens in der Entwick-
lung von Projekten, von dem andere 
Kommunen nur träumen können. „Wir 
wissen, wo wir unsere Kräfte bündeln, 
und sind uns da einig.“ Ein Miteinander, 
das einfach respektvoll ist und hervorra-
gend funktioniert.
Das Arbeitspapier ist auf ein Jahr be-
schränkt und befasst sich mit klar fest-
gelegten Vorhaben und Investitionen. 
Diese werden mit der Priorität 1 oder 2 
weitergeführt, entwickelt und umgesetzt. 
Ein Beispiel für eine Top-Priorität im Jahr 
2024 ist die 325-Jahr-Feier unseres Wal-
denserorts Perouse. Schon seit Länge-
rem dabei sind Themen wie die Schaf-

fung von bezahlbarem Wohnraum, die 
Weiterentwicklung der Schulen oder die 
ärztliche Versorgung vor Ort. 
Das Arbeitspapier ist in zwei Stufen ein-
zusehen. Zum einen eine Kurzfassung mit 
den Projekten (siehe Bild) und eine weite-
re Version, die noch mehr in die Tiefe geht 
und detailliertere „To-do-Listen“ umfasst. 
Ein weiterer Vorteil des Arbeitsprogramms 
ist die Transparenz. Man kann sich infor-
mieren, wie der Stand eines Projekts ist 
und was noch zu tun ist. Man sieht wer 
zuständig ist, was bereits erledigt und was 
noch offen ist. So gehört als Unterpunkt 
zum Thema Klimaschutz beispielswei-
se das Starkregenrisikomanagement, die 
Stromausfall-Vorsorge, der Bau von PV-
Anlagen auf geeigneten Dächern und die 
Unterstützung des Projektmanagements 
beim Thema Windkraft.
Das mehrseitige Arbeitsprogramm listet 26 
Positionen auf, die von Klimaschutz an ers-
ter Stelle über den Neubau eines Horts in 
der Hindenburgstraße bis hin zur Umstel-
lung des Haushaltsrechts auf die Doppik 
am Ende reichen.

26 Projekte mit Priorität 1 und 2

Das Arbeitsprogramm für 2024 steht

Das Arbeitsprogramm finden Sie on-
line auf der Homepage der Stadt Ru-
tesheim unter https://kurzelinks.de/
ArbeitsprogrammRutesheim

INFO
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Wer möchte noch mit anpacken und 
unsere Natur von wildem Müll befrei-
en? In einer konzentrierten Aktion will 
die Stadtverwaltung am morgigen Frei-
tag, 15. März, erneut gemeinsam Weg-
ränder, Wald und Flur säubern und lädt 
dazu alle Bürgerinnen und Bürger ganz 
herzlich ein. Treffpunkt für die geplante 
Wald- und Flurputzete ist um 8.30 Uhr 
beim städtischen Bauhof in der Dre-
scherstraße 47. 

Müll gehört in die eigene Restmülltonne 
und nicht an den Straßenrand oder in die 
Landschaft. Wo wild entsorgter Müll liegt, 
kommt rasch weiterer dazu und dieser be-
lastet die Umwelt und uns alle. Deshalb soll 
er aus der Natur verschwinden. In diesem 
Rahmen sollen auch Wuchshüllen aus dem 
Wald entfernt werden, aus denen die Bäu-
me herausgewachsen sind. Förster Ulrich 
Neumann sucht dafür noch tatkräftige Un-
terstützung. 
Es wird empfohlen, regenfeste, warme 
Kleidung sowie feste Schuhe zu tragen 
und wenn möglich Arbeitshandschuhe 
mitzubringen. Zum Abschluss, gegen 
11.30 Uhr, spendiert die Stadt allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern im Bauhof 
eine Stärkung und Getränke. 

Große Putzaktion am Freitag

Befreien wir Wald und Wiesen von wildem Müll

Die Stadt Rutesheim bietet in Zusammenarbeit mit 
dem gemeinnützigen Verein Senioren der Wirtschaft e. V. bei 
Fragen der Unternehmenssicherung allen Firmen, Gründen-
den sowie Start-Ups eine kostenlose einstündige Beratung. 
Der nächste Termin steht kurz bevor. 

Mittwoch, 20. März 2024, ab 14 Uhr

Ob Geschäftsmodell, Business- und Finanzplan, Finanzie-
rung, Bankgespräch, Kundengewinnung, Marketing oder 
Chancen und Risikobetrachtung: Erfahrene Wirtschafts-
senioren stehen Ihnen als unabhängige Berater mit ihrem 
Wissen und ihren Erfahrungen als kompetente Gesprächs-
partner für die Beantwortung Ihrer unternehmerischen Fra-
gestellungen zur Verfügung.
Die Anmeldung und Organisation der Termine erfolgt bei 
Petra Heigold (Telefon: 07152 5002-1051, E-Mail: p.heigold@
rutesheim.de).

Save the Date – weitere Termine:
Mittwoch, 10. Juli 2024, ab 14 Uhr 
Mittwoch, 22. Oktober 2024, ab 14 Uhr

Kostenlose Unternehmensberatung

Foto: H_Ko /stock.adobe.com

Wer noch kurzfristig mitmachen 
möchte, darf sich gerne noch im Rat-
haus bei Tanja Kilper anmelden. Ent-
weder per E-Mail an t.kilper@rutes-
heim.de oder telefonisch unter 07152 
5002-1031. 

INFO
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Für alle Rutesheimer Bürger und 
Bürgerinnen, die aktuell Brennholz 
benötigen, erfolgt die 2. Versteigerung 
der aktuellen Flächenlose aus dem 
Stadtwald am Donnerstag, 21. März, 
ab 18 Uhr, im Großen Sitzungssaal im 
Rathaus Rutesheim. 

Zur Versteigerung kommen folgen-
de Flächenlose (FL):
Distrikt 1 Rauher Wald
Abteilung 3 Hansender: zwischen 
Stäffeles- und Schwarzer Marksteinweg 
(FL Nr. 50ff)

Die Flächenlose sind ab dem Wochen-
ende ausgesteckt und können besichtigt 
werden. Die Übersichtskarten sind auf der 
Homepage sowie auf der Facebook-Seite 
und dem Instagram-Kanal der Stadt Ru-
tesheim eingestellt. Sie können aber auch 
im Rathaus in Zimmer 107 zu den üblichen 
Öffnungszeiten abgeholt und eingesehen 
werden. 
Voraussetzung für die Aufarbeitung der 
Flächenlose ist, dass die Vorgaben des 
Merkblattes für Brennholzkunden in der 
aktuellen Fassung zwingend eingehalten 
werden. Dieses beinhaltet die Regeln für 
die pflegliche und sichere Aufarbeitung 
von Brennholz, die unter anderem besa-
gen, dass derjenige, der das Brennholz 
aufarbeitet, im Besitz eines Motorsägen-
Scheins sein muss.

Mit der Ersteigerung eines Flächenloses 
akzeptiert der Käufer automatisch den 
Preis und die Verkaufsbedingungen. Der 
Kaufpreis ist bei der Versteigerung aus- 
schließlich in bar zu entrichten, eine Rech-
nung wird dann zeitnah zugestellt. Die Ab-
fuhrfrist für die ersteigerten Flächenlose ist 
der 30. April 2024.

Bitte beachten:
Das Fahren und Abstellen von Kraftfahr-
zeugen oder Anhängern jeder Art im Wald 

ist nach § 37 Landeswaldgesetz nicht zu-
lässig. Dies wird strikt geahndet!
Zum Aufarbeiten und Transportieren des 
Holzes sind nur notwendige Fahrten zuläs-
sig. Hierfür wird beim Verkauf eine Berech-
tigung ausgestellt, die im Auto gut sichtbar 
auszulegen ist.

Seit der Brennholzsaison 2023/24 wird 
das Brennholz (Lang- und Schichtholz) 
aus dem Rutesheimer Stadtwald über 
einen Online-Shop zum Verkauf ange-
boten. Die bisherige Bestellmethode 
über Telefon oder E-Mail gibt es künf-
tig nicht mehr. Der nächste Online-Ver-
kauf beginnt am Samstag, 23. März, ab 
16 Uhr. Achtung: Schichtholz wird erst 
Mitte April in den Online-Shop einge-
stellt. 

Die traditionelle Flächenlosversteigerung 
findet weiterhin wie gewohnt vor Ort im 
Rathaus statt (siehe oben). Die Möglichkeit 
zum Kauf steht ausschließlich Rutesheimer 
Bürgerinnen und Bürgern offen.

So funktioniert’s
Über die Internetseite www.brennholz-
rutesheim.de können alle angebotenen 
Brennholzlose online begutachtet und aus-
gewählt werden. Nachdem das Wunschlos 

in den Warenkorb gelegt wurde, wird es für 
fünf Minuten reserviert. Für die endgültige 
Bestellung ist die Eingabe der erforderli-
chen Kontaktdaten, beziehungsweise die 
Anmeldung im Kundenkonto nötig. Ein sol-
ches kann bereits ab sofort erstellt werden. 
Der Kauf erfolgt mit der Bestätigung der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
des Merkblatts zum Brennholzverkauf. Das 
Brennholzlos wird dann aus dem Webs-
hop gelöscht und steht für andere Kunden 

und Kundinnen nicht mehr zur Verfügung.
Die Bestellbestätigung mit dem Rech-
nungsbetrag und der Bankverbindung wird 
allen Kunden und Kundinnen automatisch 
per E-Mail zugesandt. Bei der Überweisung 
des Kaufbetrags muss die Bestellnummer 
als Verwendungszweck angegeben wer-
den. Erst nach erfolgtem Geldeingang er-
hält der Kunde oder Kundin per E-Mail die 
Rechnung, die gleichzeitig als Abfuhrge-
nehmigung gilt.

2. Flächenlosversteigerung für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rutesheim

Am 21. März im Großen Sitzungssaal

Holz aus dem Rutesheimer Stadtwald bequem aus dem Online-Shop

Brennholzlose digital auswählen und kaufen

Flächenlosversteigerung 
Donnerstag, 21. März, 18 Uhr 
Großer Sitzungssaal
Rathaus Rutesheim

INFO
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Bereitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst

Samstag und Sonntag jeweils von 8-20 Uhr
Sa./So., 16./17. März 2024
Tierarztpraxis Dr. Dauner
Tel. 07031 - 80 70 90
Hinterweiler Str. 58 in 71065 Sindelfingen

WICHTIG:
Telefonische Anmeldung der Notfälle in der jeweiligen Praxis!
von 20 Uhr bis 8 Uhr durchgängig für Notfälle verfügbar:
- AniCura Tierklinik Stuttgart Plieningen
 Hermann-Fein-Straße 15 in Stuttgart
- Kleintierklinik in Ludwigsburg-Oßweil
 Karl-Heinrich-Käferle-Straße 2 in Ludwigsburg
Alle Angaben abrufbar über: www.kleintiernotdienst-bb.de

Ärztlicher Notdienst

Der ärztliche Notdienst erfolgt durch die Allgemeine Notfallpraxis 
Leonberg, Klinikverbund Südwest – Krankenhaus Leonberg, 
Rutesheimer Str. 50 in 71229 Leonberg. Der bisherige gynä-
kologische Notfalldienst der Ärzteschaft Leonberg wird nicht mehr 
fortgeführt. Patientinnen mit gynäkologischen Notfällen wer-
den über den ärztlichen Notdienst und ggf. über die gynäkologi-
schen Ambulanzen der Krankenhäuser versorgt.
Die Allgemeine Notfallpraxis am Krankenhaus Leonberg ist 
dienstbereit
Öffnungszeiten:
Mo, Di und Do 18:00 – 20:00 Uhr
Mi 14:00 -20:00 Uhr
Fr 16:00 - 20:00 Uhr
Sa, So und an Feiertagen 08:00 - 20:00 Uhr
Patienten können ohne telefonische Voranmeldung in die Not-
fallpraxis kommen. Nach 22 Uhr erfolgt die Versorgung von 
Notfallpatienten durch die Notfallambulanz des Kranken-
hauses. Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allge-
mein-, kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst):

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst  
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher 
Notfalldienst) 116117 (Anruf ist kostenlos)

Kostenfreie Rufnummer: 116117
Hausbesuche werden weiterhin von der Notfallpraxis durch-
geführt.
ACHTUNG: Rufnummer für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst außerhalb der Öffnungszeiten der Notfallpraxis und 
für medizinisch notwendige Hausbesuche, kostenfreie Ruf-
nummer: 116117
Für lebensbedrohliche Notfälle ist der Rettungsdienst zu-
ständig, Telefonnummer 112.

Kinder-Notfallpraxis Böblingen

Bunsenstr. 120
71032 Böblingen

Öffnungszeiten:
Mo 19:00 – 22:30 Uhr,
Di 19:00 – 22:30 Uhr,
Mi 19:00 – 22:30 Uhr,
Do 19:00 – 22:30 Uhr,
Fr 19:00 – 22:30 Uhr,
Sa, So und Feiertage 08:30 – 22:00 Uhr.
Zentrale Rufnummer: 116117

Notfalldienst der HNO-Ärzte und Augenärzte

Bei akuten Erkrankungen im Bereich der Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde, die nicht durch den ärztlichen Notdienst versorgt 
werden können, ist die HNO-Universitätsklinik Tübingen, 
Elfriede-Aulhorn-Str. 5 in 72076 Tübingen (Tel. 07071 298-
8088) zuständig.
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag und Feiertag von 8.00 bis 20.00 Uhr
Zentrale Rufnummer: 116117

Augen-Notfallpraxis Stuttgart

Notfallpraxis am Katharinenhospital
Kriegsbergstr. 60
70174 Stuttgart

Öffnungszeiten:
Fr 16:00 – 22:00 Uhr,
Sa, So und Feiertage 08:00 – 22:00 Uhr.
Zentrale Rufnummer: 116117

Zahnärztlicher Notdienst

Neu! Notfalldienstnummer: 01801 - 116 116 (über die Eingabe 
der Postleitzahl nachts, an Wochenenden, Feier- und Brückentagen 
kann schnell und zuverlässig die nächstgelegene Notfallpraxis gefun-
den werden. Die Nummer ist gebührenpflichtig, für einen Anruf fal-
len 0,039 Euro/Minute aus dem deutschen Fest- und Mobilnetz an.) 
oder zu erfragen unter
http://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst

Apotheken-Nachtdienst

Dienstbeginn und -ende
Der Dienst beginnt morgens ab 8.30 Uhr und endet um 8.30 Uhr 
des Folgetags.

Do. 14.03.2024 Apotheke am Marktplatz, 
Marktplatz 3, 
Weil der Stadt

Tel.: 07033-96 80

Fr. 15.03.2024 Schiller-Apotheke 
Leonberg, Liegnitzer Str. 14, 
Leonberg-Ramtel

Tel.: 07152-4 20 01

Sa. 16.03.2024 Sonnen-Apotheke 
Rutesheim, 
Pforzheimer Str. 4, 
Rutesheim

Tel.: 07152-5 21 34

So. 17.03.2024 Obere Apotheke Magstadt, 
Maichinger Str. 21, 
Magstadt

Tel.: 07159-4 11 57

Mo. 18.03.2024 Apotheke Butz Heimsheim, 
Mönsheimer Str. 50, 
Heimsheim

Tel.: 07033-46 95 30

Di. 19.03.2024 Markt-Apotheke Flacht, 
Weissacher Str. 38, 
Weissach-Flacht

Tel.: 07044-60 01 11

Mi. 20.03.2024 Apotheke Höfingen, 
Ditzinger Str. 9, 
Leonberg-Höfingen

Tel.: 07152-2 68 95

Sa. 16.03.2024 Sonnen-Apotheke 
Rutesheim,
Pforzheimer Str. 4, 
Rutesheim

Tel.: 07152-5 21 34

So. 17.03.2024 Obere Apotheke Magstadt, 
Maichinger Str. 21, 
Magstadt

Tel.: 07159-4 11 57

Stadt-Apotheke Ditzingen, 
Marktstr. 16, Ditzingen

Tel.: 07156-62 38

IMPRESSUM 

Herausgeber: 
Stadt Rutesheim

Druck und Verlag:  
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: Bürgermeisterin 
Susanne Widmaier, Leonberger 
Straße 15, 71277 Rutesheim,  
oder ihr Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
wds@nussbaum-medien.de
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Notrufe
Polizei 110
Polizeiposten Rutesheim (nicht ständig besetzt)  99910-0
Polizeirevier Leonberg (ständig besetzt) 6050
Rettungsdienst und Feuerwehr 112
Krankentransport 19222
Ambulanter Hospizdienst Leonberg 07152 33552 04
Tierrettung Landkreis Böblingen 07132 8599719
AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt 07031 632-808
EnBW-Bezirksstelle Rutesheim Strom (Störungen) 
 0800 3629-477
EnBW-Bezirksstelle Rutesheim Gasversorgung (Störungen) 
 0800 3629-447
Außenstellen des Jugendamtes:
Sozialer Dienst Leonberg: 07031 663 4070
Psychologische Beratungsstelle Leonberg: 07031 663 4120
Stadtverwaltung Rutesheim 5002-0
Telefax  5002-1033
Außerhalb der Dienstzeiten (in dringenden Notfällen)
Feuerwehrkommandant, Herr Jäger 0157 71560654
Bauhofleiter, Herr Kappus 0171 5685378
Wasserversorgung, Herr Reinhold/Herr Schönitz 0171 5685380
Straßenbeleuchtung, Herr Rathfelder 0151 72637084
Kläranlage Rutesheim, Herr Seitter 0171 5685379

Sprechzeiten

Sprechzeiten Bürgeramt

Sprechzeiten Rathaus allgemein
Montag bis Mittwoch, Freitag 09:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 07:30 - 12:30 Uhr und

16:00 - 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Sprechzeiten Bürgeramt
Montag 08:30 - 15:00 Uhr

zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr 
- nur mit Terminvergabe

Dienstag, Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 07:30 - 12:30 Uhr und

16:00 - 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Terminbuchungen sind ab sofort auch online möglich über 
die Homepage der Stadt Rutesheim mit folgendem Link:
https://termin-online-buchen.de/live/
booking?cfid=000768001110

Telefon Rathaus Bürgeramt/Zentrale: 07152 5002-0
Telefax Rathaus Zentrale: 07152 5002-1033

Revierförster Herr Neumann

Die Sprechstunde des Revierförsters Herr Neumann entfällt!
Gerne können aber auch Anliegen per Telefon oder E-Mail-Verkehr 
vorgetragen werden.
Hierzu die Kontaktdaten:
Telefon: 07152-51145
Mail: u.neumann@lrabb.de

Öffnungszeiten öffentlicher
Einrichtungen

Öffnungszeiten

Christian-Wagner-Bücherei, Pforzheimer Str. 1

Tel. 90 57 67
Montag 17.00 bis 20.00 Uhr
Dienstag 09.00 bis 11.00 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch 12.00 bis 15.00 Uhr

Donnerstag 09.00 bis 11.00 Uhr und 16.00 bis 20.00 Uhr
Freitag 12.00 bis 19.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 13.00 Uhr

Bücherei in Perouse in der ehem. Schule

Waldenserstraße 46
Tel.: 53177
Mittwoch von 15.00 bis 17.00 Uhr
Freitag von 16.30 bis 18.30 Uhr

Wochenmarkt

Der Wochenmarkt findet wieder seit dem 6. Mai 2023 auf dem 
Rathausvorplatz statt.
Samstag von 7.00 bis 12.00 Uhr.

Wertstoffhof Rutesheim

Im Bonholz
Wertstoffhof Rutesheim auch montags 15 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.
Die Öffnungszeiten sind somit:
Montag  von 15.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch  von 15.00 bis 18.00 Uhr
Freitag  von 15.00 bis 18.00 Uhr
Samstag  von 09.00 bis 15.00 Uhr

Sozialstation Rutesheim
Widdumhof, Pforzheimer Straße 31
Frau Gampe-Röhrl, Tel. 5 55 69
E-Mail: sozialstation@rutesheim.de

Tagespflege Rutesheim
Rathausplatz 5
Frau Zorn
Tel.: 07152-5002-3700
Fax: 07152-5002-3733
E-Mail: tagespflege@rutesheim.de

Tierischer Besuch

Auch in der Vogelwelt und im heimischen Hühnerstall macht sich 
der Frühling bemerkbar. Ein Besuch wurde unseren Gästen an-
gekündigt, aber nicht, welcher Art er sein würde. Als dann einige 
3 Wochen alte Küken „hereinspaziert“ kamen, waren die Tages-
gäste hellauf begeistert. Kleine Hühner- und sogar Wachtelküken 
konnten angeschaut werden. Auch ihr zartes Piepsen war immer 
wieder zu hören. Es war eine große Freude für alle Anwesenden, 
diese kleinen Geschöpfe anzusehen.
Welch ein herrlicher Frühlingsauftakt in der Tagespflege!
Vielen Dank an unseren Fahrer Karl-Heinz, der diesen Besuch er-
möglicht hat!
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Soziale Dienste

Landratsamt Böblingen Soziales und Teilhabe
Sozialer Dienst
Frau Felsen
Telefon: (07031) 663-1595
E-Mail: c.felsen@lrabb.de
Beratung für Personen ab 18 
Jahre und ihre Angehörigen:
-  die finanzielle, persönliche 

und gesundheitliche Proble-
me haben

-  die pflegebedürftig sind und nicht wissen, wie sie die Pflege be-
zahlen sollen

- die Grundsicherung oder Geld vom Sozialamt erhalten
- die ihre Miete oder ihren Strom nicht mehr bezahlen können
- die Probleme haben, ihre Wohnung in Ordnung zu halten
- die wissen wollen, welche Hilfsangebote es im Landkreis gibt.
Wir stehen unter Schweigepflicht.

IAV - Stelle

Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle 
für hilfe- und pflegebedürftige Menschen und 
ihre Angehörigen

Bürgermeisteramt Rutesheim
Leonberger Str. 15, Zimmer 214, Tel. 5002-1037, Frau Reusch

Ehrenamtlicher Besuchsdienst für ältere und kranke Men-
schen
Herr Besserer, Tel.: 07152-7659442
Frau Reusch, Tel.: 07152-5002-1037

Pflege Stützpunkt

Pflegestützpunkt Landkreis Böblingen
Der Pflegestützpunkt Standort Leonberg, Neukölner Str. 5, bietet 
allen Bürgerinnen und Bürgern Beratung und Unterstützung rund 
um die Pflege.
Offene Sprechstunde im Rathaus Rutesheim, Zimmer 213, jeden 
1. Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr.
Sonstige Beratungstermine nach Vereinbarung
Telefon: 07031 663-1184 (Annemarie Kreß) oder
07031 663-1182 (Dagmar Birbalta)
Per Mail: PSP-Leonberg@lrabb.de
Der Pflegestützpunkt ist zu folgenden Zeiten erreichbar:
Montag bis Mittwoch 9:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 9:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr

Beratungsstelle 
bei Häuslicher Gewalt

AMILA - Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt

Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen
Telefon: 07031 632 808
Telefonzeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr;
Mittwoch von 13 bis 16 Uhr

Notruf: 07031 222-066
Notrufzeiten: nachts zwischen 20 und 7 Uhr;
Samstag, Sonntag und an Feiertagen rund um die Uhr
E-Mail: info@amila-beratung.de
Homepage: www.amila-beratung.de

Nachbarschaftshilfe
Rutesheim

Spiel- und Kontaktgruppen/Nachbarschaftshilfe 
Rutesheim

S. Kugler, Salzburger Str. 37, Tel. 58495
Vertretung: Tel. 54489 (B. Knoch)

Spielstube für Kinder ab ca. 2 Jahren
im Gemeindehaus der Johanneskirche
Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 11.15 Uhr
Ansprechpartnerin: U. Felger, Tel. 52199, Mobil: 0176-51974059

Eltern-Kind-Spielgruppe
donnerstags von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr
In der Thomaskirche Heuweg/Silberberg
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Thomaskirche Heuweg/Silber-
berg

Spielgruppe „Krabbelkäfer“
für Eltern mit Kindern ab ca. 6 Monaten
Leider fällt diese Spielgruppe derzeit aus!
Bei Änderungen werden die neuen Zeiten und Kontaktdaten hier 
bekannt gegeben!

Spiel- und Kontaktgruppe in Perouse
für kleine Spielmäuse ab 6 Monaten bis 3 Jahre
Immer dienstags von 9.15 bis 10.30 Uhr im Alten Rathaus in 
Perouse
Ansprechpartnerin: Carolin Simondet (015115538650), Veranstal-
ter: Ev. Kirchengemeinde Perouse

Bestattungsordner
Trauerhilfe GmbH, Schulstraße 30, Tel. 52421

Altersjubilare
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Aus dem Gemeinderat
_________________________________________ 

Gemeinderat 
_________________________________________ 

Aus der Gemeinderatssitzung  
am 4. März 2024 
1. Vereinsförderbeiträge 2024 
Die Stadtverwaltung hat die Vereinsförderbeiträge für das 
Jahr 2024 ausgezahlt. Einschließlich des Zuschusses an 
das Kammerorchester Rutesheim waren es dieses Jahr 
rd. 64.000 €. Die gemeldeten Mitgliederzahlen lauten: 
Jahr 2024 
Jugendliche bis 18 Jahre 2.406 
Erwachsene aktiv 3.898 
Summe 6.304 
Fördernde Mitglieder (Passive) 1.233 
Insgesamt 7.537 

Das sind in der Summe erfreulich hohe Zahlen. Die Ver-
eine werden in Rutesheim nach den vom Gemeinderat 
beschlossenen Förderrichtlinien mit Sockelbeträgen und 
mit zusätzlichen Beträgen je aktives Mitglied unter 18 
Jahren besonders gefördert. Hinzu kommen umfangrei-
che zusätzliche Leistungen der Stadt wie Zuschüsse für 
Beschaffungen, Investitionen und Sanierungen, die ge-
bührenfreie Überlassung der Sportstätten für den Trai-
nings-, Übungs- und Spielbetrieb, Befreiung von den 
Grundgebühren bei der Anmietung der städtischen Ver-
anstaltungsräume und die ideelle, persönliche und tat-
kräftige Unterstützung. 

2. SüdWestLinkTrasse  der  Trans
net  BW    Leitungsverlauf  auf 
Markung Rutesheim 

Auf der Grundlage des Netzentwicklungsplan 2037 bis 
2045 sollen neue Gleichstromtrassen von Nord nach Süd 
gebaut werden. Die Inbetriebnahme ist für 2037 vorgese-
hen. Die Stadt Rutesheim ist betroffen durch die soge-
nannte SüdWestLink-Trasse, die von Nordosten kom-
mend, den Stadtteil Heuweg an seiner Nordostecke be-
rühren und dann im Bogen in einem Abstand von ca. 
360 m westlich am Heuweg vorbei nach Süden verlaufen 
und die Autobahn A8 unterqueren würde. 
Die Stadtverwaltung Rutesheim hat eine kürzere und 
kostengünstigere Alternative, die zudem weniger in Natur 
und Wald eingreift, vorgeschlagen. Sie bietet durch den 
parallelen Verlauf zu den vorhandenen Hochspannungs-
leitungen große Synergien. Auch nimmt die Alternative 
Rücksicht auf wichtige Belange der Stadt Rutesheim, weil 
sie die nachfolgend genannten Nachteile nicht hat:  
1. Verhinderung einer möglichen Heizzentrale im Norden 

des Wohngebiets Heuweg. 
2. Verhinderung der geplanten wohnbaulichen Entwick-

lungen der Stadt Rutesheim für das S-Bahn-nahe 
Wohngebiet „Heuweg-West“.   
Der Gemeinderat hat für das Wohngebiet „Heuweg-
West“ u.a. am 12.04.2022 eine Vorkaufsrechts-
Satzung beschlossen.  

3. Behinderung des Baus eines genehmigungsreifen 
Mutterkuhstalls. 

4. Durchschneidung von Schutzgebieten. 

5. Große Nähe zur Bestandsbebauung im Nord-Westen 
des Heuwegs. 

Die geplante Trasse kollidiert mit folgenden Entwick-
lungsabsichten der Stadt Rutesheim: 
1. Der Gemeinderat hat am 12.04.2022 eine Vorkaufs-

rechtsatzung „Heuweg-West“ beschlossen für Flächen 
zwischen dem Eisengrifftal und dem Stadtteil Heuweg, 
um hier nahe gelegen zum S-Bahnhof Rutesheim ein 
Wohngebiet „Heuweg-West“ entwickeln zu können. 
Auch wenn dieses mögliche Wohngebiet bisher noch 
nicht im Flächennutzungsplan von Rutesheim enthal-
ten ist, muss diese Fläche gemäß Anlage 4 von jegli-
chen Belastungen, Bebauungen oder übergeordneten 
Leitungsführungen freigehalten werden. 

2. Kritisch gesehen wird der nur sehr geringe Abstand 
vom nördlichen Ortsrand des Heuwegs, weil hier im 
Zuge des geplanten Neubaugebiets „Heuweg-Nord“, 
hierfür sind am 29.01.2024 bereits grundlegende Be-
schlüsse für den Bebauungsplan gefasst worden, 
auch noch ein Standort für eine Heizzentrale zur Nah-
wärmeversorgung geprüft werden muss. Auch ist zu 
prüfen, inwieweit bei der geplanten Erdverkabelung in 
zu großer Nähe zu Wohngebieten eine Belastung für 
Anwohnerinnen und Anwohner durch elektromagneti-
sche Felder entstehen kann. Beispielsweise hat die 
Gemeinde Seelze in Norddeutschland einen Abstand 
der Stromtrasse Südlink von mindestens 400 Meter 
zur Wohnbebauung und bewohnten Häusern gefor-
dert, ebenso wie eine landesweit einheitliche Mindest-
abstandsregelung. 

3. Der Arbeitsstreifen der geplanten SüdWestLink mit 
61 m Breite, der, sicherlich noch in Unkenntnis des 
geplanten Mutterkuhstalls im Heuweg, die Fläche die-
ses zukünftigen landwirtschaftlichen Anwesens strei-
fen würde. Auch wenn sich der Arbeitsstreifen von 
61 m nach dem Bau auf einen Schutzstreifen von 
26 m verringert, wird aufgrund dieses Bauvorhabens 
keine Möglichkeit gesehen, die geplante Stromtrasse 
so weit nach Westen verschieben zu können, dass 
das geplante Wohngebiet „Heuweg-West“ nicht tan-
giert wäre. Der jetzt von Transnet BW eingezeichnete 
Arbeitsstreifen mit einer Breite von ca. 60 m befindet 
sich ca. 360 m von der Bahnhofstraße und damit vom 
westlichen Ortsrand des Heuwegs entfernt, so dass 
ein mögliches zukünftiges Wohngebiet „Heuweg-
West“ deutlich kleiner ausfallen müsste, als es gemäß 
Vorkaufsrechtsatzung möglich wäre. 

4. Im Süden quert die SüdWestLink das Eisengrifftal und 
durchschneidet hierbei ein Landschaftsschutzgebiet, 
förmlich festgesetzte Biotope, Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft (s. FNP 2008-2025) und führt 
danach südlich durch den Staatswald in Richtung 
Renningen. 

Aus diesen Gründen wird vorgeschlagen, die alternative 
Trasse zu prüfen, die mit einem größeren Abstand vom 
Stadtteil Heuweg und vom Leonberger Stadtteil Silber-
berg die S-Bahn und die Autobahn A8 quert und dann in 
Richtung Südwesten wieder auf die vorgeschlagene 
SüdWestLink-Trasse einschwenkt. Diese Trassenführung 
würde nicht länger durch den Wald führen als die bisheri-
ge Trasse, jedoch folgende zusätzliche Vorteile bieten: 
- eine direktere und damit auch kürzere Streckenfüh-

rung 
- diese Trasse würde teilweise im Bereich der schon 

bestehenden Hochspannungsleitungen verlaufen, hier 
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ist ohnehin schon eine große Schneise im Wald vor-
handen  

- auch würden große Wohngebiete der Stadt Rennin-
gen (v.a. Hummelbaum) entlastet. 

Eine ernsthafte Prüfung dieses Alternativvorschlags muss 
von der Stromnetz DC bzw. der Transnet BW durchge-
führt werden, selbstverständlich auch unter Beachtung 
der städtebaulichen Entwicklungsabsichten der Stadt 
Leonberg. Weil es sich bei dieser Südwestlink-Trasse in 
Baden-Württemberg um einen ersten Vorschlag handelt, 
muss auch noch die Möglichkeit bestehen, alternative 
Trassen zu prüfen und abzuwägen. 
StR Schlicher erklärt, dass der Südlink eine lebenswichti-
ge Infrastruktur und Standbein der zukünftigen Energie-
versorgung ist. Das ist schon lange klar. Daher ist es 
unfassbar, wie viel Zeit vergeudet wurde. Von 700 km 
Trasse sind gerade mal 20 km genehmigt. An manchen 
Tagen denke ich, wenn unsere Vorfahren mit ähnlichem 
Elan an Neuerungen herangegangen wären, würden wir 
heute noch bei Kerzenlicht Zeitung lesen und per Post-
kutsche durch die Lande reisen.   
Wir schlagen vor, die Trasse mit den bestehenden Hoch-
spannungstrassen zu bündeln und damit zu verkürzen. 
Das mag eigennützig klingen, aber es erschließt sich 
nicht, weshalb der Trassenvorschlag im Zickzack über 
Rutesheimer und Renninger Markung führt und gleich 
drei potenzielle zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten in 
beiden Orten beeinträchtigt.  
Wir sprechen uns für die kürzere Trasse aus – wer weiß, 
vielleicht verkürzt sich die Bauzeit dadurch ja um ein, 
zwei Wochen - sind aber offen, wenn stichhaltige Gründe 
dagegen auftauchen. 
StR Dr. Scheeff erklärt, dass sie das auch mittragen. Die 
Energiewende wird wesentlich mehr Strom als heute 
erfordern. Die Gründe der Verwaltung sind sachgerecht. 
StR Diehm erklärt, ebenfalls zuzustimmen. Wir brauchen 
diese Stromtrasse. 
Einstimmig wird beschlossen: 
1. Die geplante SüdWestLink-Trasse wird grundsätzlich 

für die Sicherstellung der Energieversorgung und für 
die größtmögliche Nutzung erneuerbarer Energien be-
grüßt und unterstützt.  

2. Für den Trassenverlauf wird die kürzere und kosten-
günstigere Alternative laut Beilage 5, die zudem weni-
ger in Natur und Wald eingreift, vorgeschlagen. Sie 
bietet durch den parallelen Verlauf zu den vorhande-
nen Hochspannungsleitungen große Synergien. Auch 
nimmt sie Rücksicht auf wichtige Belange der Stadt 
Rutesheim, weil sie die nachfolgend genannten Nach-
teile nicht hat:  
a.  Verhinderung einer möglichen Heizzentrale im 

Norden des Wohngebiets Heuweg. 
b.  Verhinderung der geplanten wohnbaulichen Ent-

wicklungen der Stadt Rutesheim für das S-Bahn-
nahe Wohngebiet „Heuweg-West“.   
Der Gemeinderat hat für das Wohngebiet „Heu-
weg-West“ u.a. am 12.04.2022 eine Vorkaufs-
rechts-Satzung beschlossen.  

c.  Behinderung des Baus eines genehmigungsreifen 
Mutterkuhstalls. 

d.  Durchschneidung von Schutzgebieten. 
e.  Große Nähe zur Bestandsbebauung im Nord-

Westen des Heuwegs. 

3. Die Transnet BW wird aufgefordert, diese Alternativ-
trasse zu prüfen und die Trasse nach Möglichkeit im 
Bereich der bestehenden Hochspannungsleitungen 
östlich von Rutesheim zu führen. 

3. Bebauungsplan "Schertlenswald
Süd (IX)": Ausgleichsmaßnahmen 

Im Zuge der Aufstellung des neuen Bebauungsplans 
„Schertlenswald Süd (IX)“ beschloss der Gemeinderat, 
dass notwendige Ausgleichsmaßnahmen in erster Linie 
auf dem Betriebsgelände der Firma Porsche und der 
Erweiterung des Gewerbegebiets stattfinden müssen. 
Sollten Ökopunkte fehlen, sind Flächen auf der Markung 
Rutesheim zu suchen und sollten noch weiterhin Aus-
gleichsmaßnahmen benötigt werden, können auch Maß-
nahmen auf einer fremden Markung realisiert werden. 
Die Zustimmung zu den Ausgleichsmaßnahmen auf den 
Gemarkungen in Ehningen/Darms-heim (Landwirt Herr 
Bodemer, Streuobstflächen und extensives Grünland) 
sowie auf der Gemarkung Renningen (Landwirt Herr 
Breining, Streuobstwiese) wurde vom Gemeinderat be-
reits erteilt. 
Durch die zeitlichen Verzögerungen wurden bereits Teile 
der Ausgleichsmaßnahmen vom Anbieter Bodemer an-
derweitig veräußert. Es fehlen noch 3.000 m² notwendige 
Fläche. Die Flächenagentur hat uns weitere Flächen auf 
der Gemarkung Renningen (Landwirt Herr Kober, arten-
reiche Magerwiese angeboten.  
Die Verwaltung schlägt vor, die Ausgleichsmaßnahme 
des Landwirts Herrn Kober, Renningen, als 3. Maßnahme 
zu erwerben, da die beiden bisherigen Ausgleichs-
maßnahmen in Renningen (Familie Breining) und Ehnin-
gen/Darmsheim (Familie Bodemer) nicht ausreichen. 
Alternativ gibt es eine Magerwiese in Weil der Stadt bei 
Herrn Landwirt Riehle, die nicht über die Flächenagentur 
BW gehandelt wird. 
Die Fa. Porsche schließt sich dem an. 
An den Gesamtkosten für den Erwerb von Ökopunkten, 
die die Fa. Porsche übernehmen muss, ändert sich durch 
diese zusätzliche Maßnahme nichts. 
Mit  18  JaStimmen  bei  1  Gegenstimme  wird  be
schlossen: 
Als 3. Ausgleichsmaßnahme wird die notwendige Fläche 
von 3.000 m² mit Herrn Kober, Renningen, vereinbart (er 
hat 13.000 m² zur Verfügung), da Renningen näher liegt 
als Weil der Stadt und damit drei identische Verträge 
über die Flächenagentur BW abgeschlossen werden 
können.  

4. Bebauungsplan "Schertlenswald
Süd (IX)": Öffentliche Auslegung 

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 
08.03.2021 wurde der Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) für das Gewerbegebiet 
„Schertlenswald – Süd (IX)“ gefasst. Am 19.07.2021 hat 
der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung den Vorentwurf 
und am 10.07.2023 den Entwurf des Bebauungsplans 
„Schertlenswald – Süd (IX)“ beschlossen. Der Entwurf 
wurde vom 21.07.2023 bis einschließlich 08.09.2023 
öffentlich ausgelegt sowie die Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange beteiligt. Durch die eingegangenen 
Stellungnahmen ergaben sich innerhalb des Bebauungs-
plans Änderungen, die einen erneuten Entwurfsbeschluss 
mit anschließender Beteiligung benötigen.  
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Aufgrund der guten infrastrukturellen Anbindung der Stadt 
Rutesheim besteht generell ein großes Interesse an Ge-
werbegrundstücken auf deren Gemarkung. Die Stadt 
Rutesheim plant daher die Erweiterung der bestehenden 
Gewerbeflächen im Osten der Ortslage. Die Aufstellung 
des vorliegenden Bebauungsplanes dient somit dazu, ein 
Angebot an dringend benötigten Gewerbeflächen schaf-
fen zu können. 
Die im Norden und Westen an das Plangebiet angren-
zenden gewerblichen Flächen sind bereits bebaut. Auf 
den bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen soll eine 
weitere Gewerbefläche als Erweiterung des Gewerbege-
biets „Schertlenswald II“ entstehen. Die Flächen im Plan-
gebiet dienen dabei als Erweiterungsflächen für einen 
bereits vorhandenen Betrieb (Fa. Porsche) im direkten 
Anschluss an dessen bestehenden Gewerbestandort. 
Mit dieser Entwicklung soll der Nachfrage nach Flächen 
für einen gewerblichen Betrieb Rechnung getragen wer-
den. Es sollen Gewerbeflächen geschaffen werden, die 
zur Sicherung und Schaffung von hochwertigen Arbeits-
plätzen beitragen und die Wirtschaftsstruktur in Rutes-
heim stärken und fortentwickeln. 
Um den aktuellen Anforderungen an Produktions- und 
Entwicklungsflächen Rechnung tragen zu können und so 
auch zukünftig in Rutesheim produzieren und entwickeln 
zu können, beabsichtigt der bestehende Betrieb, eine 
notwendige Betriebserweiterung vorzubereiten. 
Das dem Standort direkt angrenzende Grundstück ist die 
letzte Möglichkeit, den Standort der Fa. Porsche in Ru-
tesheim direkt zu erweitern. Die Erweiterung wird als eine 
zukunftssichernde Grundlage zur Fortführung der Nut-
zung dieses Standortes benötigt. Mit dieser Erweiterung 
kann das benötigte Wachstum und somit auch der Erhalt 
des Standortes und die damit verbundenen Arbeitsplätze 
in Rutesheim sichergestellt werden. Mit der Planung kann 
auf die zukünftigen, sich ständig ändernden Bedarfe an 
Flächen für die Entwicklung der Produkte frühzeitig rea-
giert werden, wodurch der Standort in Rutesheim für 
zukünftige Anforderungen sicher aufgestellt werden kann 
und somit der bereits vorhandene Betrieb auch langfristig 
erhalten werden kann. 
Im Zuge der Betriebserweiterung soll der komplette 
Standort weiterentwickelt und optimiert werden. Ein mög-
liches Wachstum des gesamten Standortes beinhaltet 
eine Konsolidierung aller heutigen ebenerdigen Mitarbei-
terparkplätze in einem Parkhaus mit ca. 1.200 Stellplät-
zen. Danach können die freiwerdenden Flächen, welche 
sich innerhalb des Werkzaunes befinden, mit mehreren 
Gebäuden langfristig entwickelt werden. Aufgrund der 
betrieblichen Abläufe und der vorgesehenen Entwicklung 
des Standortes, werden neben den innerbetrieblichen 
Flächen auch zusätzliche Erweiterungsflächen benötigt.  
Durch die bereits bestehenden Flächen am Standort 
sowie dem Flächenzuwachs vom Bebauungsplan 
„Schertlenswald - Süd (IX)“ ergibt sich eine maximal 
nutzbare Fläche für die zukünftige Entwicklung des 
Standorts.  
Hier sollen Nutzungen für Büros (ca. 23.000 m²) und für 
Werkstätten (ca. 12.000 m²) entstehen. Die neuen Flä-
chen schaffen Platz für ca. 900 neue Arbeitsplätze. 
Die Anbindung des Gewerbegebiets soll über die vorhan-
denen Betriebsflächen an die Alois-Senefelder-Straße 
erfolgen. Ein Anschluss an das überörtliche Straßennetz 
besteht somit ortsdurchfahrtsfrei über die K 1082. 
Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans kann somit 
die Grundlage für eine Erweiterung und Entwicklung ei-

nes bereits vorhandenen Gewerbebetriebes geschaffen 
werden. Die damit verbundene Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen ist von öffentlichem Interesse und begrün-
det die Aufstellung des Bebauungsplans und die damit 
verbundene Flächennutzungsplanänderung. 
StR Schlicher erklärt, dass sich die GABL hat gegen die 
Erweiterung des Gewerbegebietes positioniert hat und 
damit bei den bisherigen Abstimmungen unterlegen ist. 
Die Stellungnahmen einiger Träger öffentlicher Belange 
wiederholen genau unsere beiden Hauptargumente.  
1. Die Erweiterung zerstört einen Teil des historischen 
Streuobstgürtels. Der ökologische Verlust soll durch 
Maßnahmen in Renningen ausgeglichen werden. Der 
Verlust an Landschaftsbild und an Landwirtschaftlicher 
Fläche wird jedoch nicht ausgeglichen. (NABU) 
2. Die Erweiterung betrifft ein Unternehmen, dessen be-
stehende Werksfläche zu 50% aus Parkplätzen besteht. 
Es sind keine ernsthaften Bemühungen erkennbar, dem 
Flächenverbrauch Einhalt zu gebieten. Das meint sogar 
das Landratsamt Böblingen. 
Für uns ist das gravierend. Wir bleiben bei unserer Ab-
lehnung. 
Bürgermeisterin Susanne Widmaier erwidert, dass die 
Stadt mit der Firma in guten Gesprächen ist. Sobald die 
Erweiterung auch baulich erfolgt, muss auch an das 
Thema Parkhaus gedacht werden. 
Mit  16  JaStimmen  bei  3  Gegenstimmen  wird  be
schlossen: 
1. Der Gemeinderat stimmt den Abwägungsvorschlägen 

der Verwaltung zu den im Zuge der öffentlichen Aus-
legung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stel-
lungnahmen entsprechend der Abwägungstabelle zu. 

2. Zum Bebauungsplan „Schertlenswald – Süd (IX)“ 
werden erneut als Entwurf beschlossen: 
a) Satzung über die planungsrechtlichen Festsetzun-
gen (§ 10 BauGB) 
b) Satzung über die örtlichen Bauvorschriften (§ 74 
LBO) 
Maßgeblich ist der Bebauungsplanentwurf des Büros 
KMB, Ludwigsburg, vom 04.03.2024. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die erneute Beteili-
gung der Öffentlichkeit sowie die erneute Beteiligung 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belan-
ge gemäß § 4a (3) i.V.m. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 
durchzuführen. 

5. Dritte  Änderung  Flächennut
zungsplan 20082025  im Parallel
verfahren  gemäß  §  8  (3)  BauGB 
Bebauungsplan "Schertlenswald
Süd (IX)" 

Wie beim vorstehenden Bebauungsplanverfahren muss 
auch der Flächennutzungsplan geändert werden. 
Mit  16  JaStimmen  bei  3  Gegenstimmen  wird  be
schlossen: 
1. Für den in der Anlage 1 gekennzeichneten Bereich 

wird nach § 8 (3) BauGB im Parallelverfahren zum 
Bebauungsplanverfahren Gewerbegebiet „Schert-
lenswald-Süd (IX) der Entwurf der 3.Änderung des 
Flächennutzungsplans 2008-2025 gebilligt  
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2. Die Verwaltung wird beauftragt, gemäß § 3 (2) BauGB 
die Öffentlichkeit sowie gemäß § 4 (2) BauGB die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 
Abgabe von Stellungnahmen zu dem Entwurf zu betei-
ligen. 

6. Arbeitsprogramm des Gemeinde
rats  und  der  Stadtverwaltung 
2024 

Das Arbeitsprogramm stellt die kommunalpolitischen 
Schwerpunkte der Stadtverwaltung und des Gemeinde-
rats dar. Dabei wird nicht nur das neue Haushaltsjahr 
betrachtet, sondern es werden auch mittel- bis langfristige 
Projekte dargestellt. 
Die Vorhaben sind im laufenden Haushaltsplan und in der 
mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes enthal-
ten und wesentlicher Teil des unverändert sehr beachtli-
chen Investitionsprogramms. 
StR Schaber bestätigt, dass das Arbeitsprogramm sehr 
viele Themen beinhaltet und auch immer wieder neue, 
wie z. B. den Hort Hindenburgstraße. Es ist ein guter 
Beleg für die gelebte Transparenz und deshalb regt er an, 
das Arbeitsprogramm auf der Homepage im Bereich 
„Stadtpolitik“ gesondert einzustellen, damit es auch jeder-
zeit leicht auffindbar ist. 
StR Diehm bestätigt, dass das Arbeitsprogramm sehr 
übersichtlich dargestellt und die Anregung gut ist. Er 
betont, dass es kein strenges Korsett darstellt und jeder-
zeit nachjustiert werden kann. 
StRin Berner empfindet den Bereich für die Senioren, 
Fortschreibung Kreispflegeplan, zu weit hinten dargestellt. 
StR Dr. Scheeff erklärt dazu, dass es sich hierbei um 
eine Nominalskala und keine Priorisierung handelt. Das 
ist wie bei einer Klassenliste mit 25 Schülern. 
StRin Almert bestätigt, dass das Arbeitsprogramm sehr 
übersichtlich ist und darstellt, wie viele Aufgaben zu be-
wältigen sind. 
Einstimmig  wird  die  Fortschreibung  des Arbeitspro
gramms  2024  beschlossen.  Es  ist  im  Anschluss  an 
diesen Bericht veröffentlicht. 

7. Verwendung  von  aufbereitetem 
Abwasser  aus  der  Kläranlage: 
Beurteilung  und  Kostenschät
zung 

Trinkwasser ist knapp und kostbar. Die Stadt Rutesheim 
unterstützt engagiert sinnvolle Informationen und Maß-
nahmen zur Einsparung von Trinkwasser. Regelmäßig 
wird im Amtsblatt und in den sozialen Medien das Thema 
aufgegriffen und v.a. gute Tipps zum Wassersparen ge-
geben. Auch die Hausmeister, Platzwart und Mitarbei-
ter/innen der Stadt sind entsprechend informiert und sen-
sibilisiert. Vor allem mit dem persönlichen Verhalten kön-
nen alle Bürgerinnen und Bürger den Verbrauch enorm 
beeinflussen. Z.B. lohnt es sich, möglichst oft die Spar-
taste bei der WC-Spülung zu betätigen, nicht zu lange 
heiß zu duschen, einfachere Spül- und Waschprogram-
me zu wählen und zu Hause den Rasen nicht zu bewäs-
sern. Er erholt sich regelmäßig wieder. Zudem wird beim 
kürzeren Duschen auch kostbare Energie für die Warm-
wasser-Erzeugung eingespart. 
Auch ein kostendeckender Wasserpreis trägt zu einem 
vernünftigen Verbrauch von Trinkwasser bei. Der Was-

serpreis wird künftig enorm zunehmen, weil der Zweck-
verband Bodenseewasserversorgung mehrere Milliarden 
Euro investieren wird (Zukunftsquelle). Auch beim 
Zweckverband Renninger Wasserversorgung, dem die 
Städte Renningen und Rutesheim angehören, muss viel 
investieren und erneuern. Die Stadtverwaltung hat beim 
Gemeindetag B.-W. schon vor längerer Zeit eine Anfrage 
gestellt, die Wassergebühr ab einem bestimmten über-
mäßigen Verbrauch pro Person deutlich höher festlegen 
zu können. Die Details und Ausgestaltung sind naturge-
mäß schwierig. Z.B. gibt es ja auch gemischt genutzte 
Gebäude (privat und gewerblich). Wie soll hier der 
„übermäßige Verbrauch“ definiert werden? Auch wäre der 
Verwaltungsaufwand höher, weil die Menschen sehr mo-
bil sind und in Rutesheim z.B. im Jahr 2023 997 Zuzüge, 
844 Wegzüge und 349 Ummeldungen innerhalb der Stadt 
erfolgt sind. Die Zahl der in einem Gebäude / Haushalt 
wohnenden Menschen muss dann voraussichtlich monat-
lich berücksichtigt werden. 
Mit einem Wasserverlust von weniger als 1 % im Ortsnetz 
der Trinkwasserversorgung trägt die Stadt Rutesheim seit 
Jahren zu einer extrem effizienten Wasserversorgung 
bei. Zum Beispiel hat der Wasserverlust 1978 noch 32 %, 
1990 erstmalig 1-stellig 8,9 %, 2015 2,1 % betragen. Seit 
2018 sind es rd. 1 %, derzeit unter 1 %. 
Mit dem seit Jahrzehnten trotz auf rd. 11.300 Einwohner 
angestiegener Einwohnerzahlen (1978 waren es noch 
weniger als rd. 7.500) relativ konstanten Trinkwasserver-
brauch von rd. 500.000 m³ pro Jahr bedeutet diese 
enorme Reduzierung des Wasserverlustes im Vergleich 
zu einem Wasserverlust von z.B. 10 % echte Einsparun-
gen von rd. 50.000 m³ Jahr für Jahr.  
Die hohen Investitionen in Rohrnetz-Erneuerungen und in 
die Einrichtung von mittlerweile 11 Messpunkten im Was-
serleitungs-Ortsnetz, die v.a. auch in der verbrauchsar-
men Nachtzeit zwischen 2 Uhr und 4 Uhr den Wasser-
Durchfluss beständig messen und aufzeichnen, damit bei 
Rohrbrüchen sofort reagiert werden kann, haben sich 
sehr gelohnt. 
Die Stadtverwaltung hat den Antrag der CDU-Fraktion 
geprüft. Die Kosten und Fakten wurden ergebnisoffen 
ermittelt und geklärt. 
Auf der positiven Seite stehen rd. 6.250 m³ Einsparungen 
pro Jahr. Das sind rd. 1,25 %. 
Auf der negativen Seite stehen hohe Investitionskosten 
und Betriebskosten, der große zusätzliche Verwaltungs-
aufwand v.a. für die Stadtkämmerei sowie die Stellung-
nahme des Landratsamts Böblingen - Gesundheitsamt 
(Anlage 6), auch die Sorge, dass bei zu hohen Auflagen 
und Kosten die Realisierung der dringend notwendigen 
Wohnungs-Neubauten zumindest erschwert bzw. weiter 
verzögert wird. Auch nach Inbetriebnahme der angestreb-
ten 4. Reinigungsstufe in der Kläranlage Rutesheim kön-
nen nach heutigem Kenntnisstand voraussichtlich nicht 
mehr als grob geschätzt rd. 80 % der pathogenen Keime 
beseitigt werden. Rund 20 % werden weiterhin im gerei-
nigten Abwasser verbleiben.  
In den von der CDU-Fraktion namentlich genannten Bei-
spielen nutzen diese Gemeinden und der Flughafen 
Frankfurt am Main ausschließlich Brunnen- und Oberflä-
chenwasser, jedoch kein gereinigtes Abwasser aus Klär-
anlagen. 
Die  Verordnung  (EU)  2020/741  des  Europäischen 
Parlaments  und  des  Rates  vom  25.  Mai  2020  über 
Mindestanforderungen  für  die Wasserwiederverwen
dung,  die  seit  26.06.2023  auch  in  Deutschland  gilt, 
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regelt  nur  die  WasserWiederverwendung  in  der 
Landwirtschaft.  Sie  gilt  nicht  in  anderen  Bereichen. 
Es  gilt  nationales Recht und die Stellungnahme des 
Gesundheitsamts ist bindend. Auszüge lauten: 
„Wasser aus Kläranlagen kann für die von Ihnen be-
schriebene geplante Nutzung nur dann vorgesehen wer-
den, wenn es frei von Krankheitserregern ist und somit 
eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit nicht zu 
besorgen ist. Die von Ihnen angesprochene Desinfektion 
mittels UV-Bestrahlung setzt voraus, dass in dem Kläran-
lagenwasser keine Partikel mehr vorhanden sind, weil 
sonst die UV-Desinfektionsanlage nicht wirksam arbeiten 
kann. Das Gesundheitsamt kann der Nutzung des Klär-
anlagenwassers nach entsprechender Aufbereitung und 
Desinfektion also nur dann zustimmen, wenn der Betrei-
ber zu jedem Zeitpunkt nachweisen kann, dass im Was-
ser keine Krankheitserreger vorhanden sind. 
Bei der Betätigung von Toilettenspülungen werden Aero-
sole freigesetzt, die eingeatmet oder über Mund und 
Nase in den Verdauungstrakt gelangen können. Wenn 
diese Aerosole Krankheitserreger enthalten, kann dies 
beim Menschen (übertragbare) Krankheiten auslösen. 
Ähnliches gilt bei der Bewässerung eines Sportplatzes. 
Beim Gießen und sprengen des Sportplatzes entstehen 
extrem große Mengen an Aerosol. Zudem ist zu beach-
ten, dass aufgrund der höheren Verletzungsgefahr z.B. 
durch Aufschürfungen Krankheitserreger, die über das 
Kläranlagenwasser beim Gießvorgang auf den Sportplatz 
aufgebracht wurden in die Wunden eindringen und Ent-
zündungen, auch schwererer Art, auslösen können. 
Wasser, das für diesen Zweck genutzt werden soll, muss 
deshalb zumindest Badewasserqualität aufweisen. 
Die  Kenntnis  und  Abwägung  dieser  umfangreichen 
Fakten ergibt den Beschlussantrag. 
Um trotzdem so weit wie möglich die mögliche und be-
währte Regenwasser-Nutzung zu fördern und zu unter-
stützen, wird zusätzlich vorgeschlagen, den Bau von 
freiwilligen Regenwasser-Zisternen kräftig zu fördern.  
Vorgeschlagen wird ab sofort folgende Regelung für neue 
Zisternen, soweit sie bzw. das Volumen nicht baurechtlich 
ohnehin vorgeschrieben sind: 
Das bestehende Kommunale Förderprogramm zur Bezu-
schussung privater Energieeinsparmaßnahmen und pri-
vater Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien wird 
aufgehoben und es soll durch folgende Neuregelung 
ersetzt werden: Die Stadt Rutesheim fördert den Bau von 
neuen Zisternen für die Regenwassernutzung, soweit sie 
bzw. das Volumen nicht baurechtlich ohnehin vorge-
schrieben sind, mit einem Zuschuss in Höhe von 300 € 
pro Kubikmeter Speichervolumen, bei Gebäuden bis zu 
3 Wohnungen mit maximal 1.500 €, bei Gebäuden mit 
mehr als 3 Wohnungen mit maximal 3.000 € und bei 
Gebäuden mit mehr als 6 Wohnungen mit maximal 
4.500 €. Werden gleichzeitig alle Toiletten im Gebäude 
für die Nutzung von Regenwasser angeschlossen und 
entsprechende Leitungen installiert, wird der Fördersatz 
um 30 % erhöht.  
Kosten: 
Das Ingenieurbüro Klinger und Partner hat Kosten für die 
zusätzliche Leitung für Brauchwasser in Höhe von 
460.000 Euro errechnet.  
Berechnungsgrundlage waren Grabenbreiten für diese 
Brauchwasserleitung von 0,20 m bzw. 0,30 m und in der 
Höhe bis Oberkante Gelände bzw. bis Oberkante As-
phalt. Da mit den Bodenklassen 5-7 (Fels) zumindest auf 
der Strecke von der Kläranlage bis zum Hort gerechnet 

werden muss, wurde auf eine Reduzierung der Kosten 
durch Herstellung eines Stufengrabens verzichtet, da bei 
felsigem Untergrund bis auf die Grabensohle ausgegra-
ben werden muss, um felsige Abschnitte zu entfernen.  
Wie von Herrn Fachingenieur Peter in der Kostenschät-
zung ausgerechnet, entstehen sogenannte Sowieso-
Kosten in Höhe von netto 50.000 € bzw. brutto 68.000 € 
inkl. Honorar dadurch, dass der Feldweg bis zum Hort 
bzw. die Straßen im Bosch-Areal ohnehin hergestellt und 
auf voller Breite asphaltiert werden müssen. Insofern 
würden diese genannten 68.000 € auch dann anfallen, 
wenn keine Brauchwasserleitung verlegt würde. Dennoch 
wäre es nicht konsequent, wenn die Kosten für das Ver-
legen einer Wärme- und Wasserleitung bis Oberkante 
Belag gerechnet werden und bei der genannten Brauch-
wasserleitung wurde bewusst darauf verzichtet, um Kos-
ten optisch zu reduzieren. Unter Beachtung dieser So-
wieso-Kosten können die Baukosten für die Leistungs-
trasse somit auf brutto 390.000 € beziffert werden zum 
aktuellen Stand der Vorplanung. 
Mit Schreiben vom 07.02.2024 hat die CDU-Fraktion 
Anregungen gegeben aus den o.g. Besprechungen und 
nochmals darum gebeten, „Sowieso-Kosten“ zu berück-
sichtigen. Dem ist die Verwaltung nachgekommen, indem 
der Straßenaufbau herausgerechnet wurde.  
Da die Kostenschätzung von Klinger und Partner erst an 
der Nordostecke der Kläranlage beginnt, wurden vom 
Bauamt noch für notwendige Investitionen innerhalb der 
Kläranlage brutto 100.000 € grob geschätzt für die Lei-
tungsführung bis zum Betriebsgebäude und für dort not-
wendige Installationen für Pumpen etc. 
Im Bosch-Areal selbst wurden von der Verwaltung Kosten 
ermittelt für einen notwendigen Brauchwasserspeicher 
mit Pumpenhaus und Installationen, um das von der 
Kläranlage hergepumpte Brauchwasser dann weiterzu-
verteilen an die jeweiligen Quartiere im Bosch-Areal. 
Hierfür wurden vom Hochbauamt Kosten in Höhe von 
230.000 € ermittelt. In der Summe liegen die Gesamtkos-
ten somit bei: 
Leitungstrasse zum Bosch-Areal 460.000 € 
+ Leitungstrasse und Pumpentechnik innerhalb der 
Kläranlage 100.000 € 
+ Brauchwasserspeicher und Pumpenhaus 230.000 € 
+ Sonstiges 10.000 € 
Gesamt brutto 800.000 € 
  ./. Sowiesokosten rd. 70.000 € 
Unter Berücksichtigung der o.g. „Sowieso-Kosten“ von 
70.000 € würde die aktuelle Kostenschätzung 730.000 € 
betragen. In einer Gebührenkalkulation dürften die So-
wiesokosten nicht abgezogen werden. Im Übrigen ent-
spräche das nicht der seitherigen Handhabung beim Bau 
von Abwasserkanälen und Wasserversorgungsleitungen. 
So dass von Baukosten in Höhe von 800.000 € auszuge-
hen ist. 
Für die jährlichen Unterhaltungskosten für die Brauch-
wasserleitung werden brutto 2.500 € angesetzt zuzüglich 
Strom- und Personalkosten.  
Beispielhaft wurden vom Hochbauamt noch die Kosten 
für die innere Erschließung innerhalb eines Wohnquar-
tiers berechnet. Die Brauchwasserleitung der Stadt endet 
an der Grundstücksgrenze eines Quartiers und muss 
vom Bauherrn weiterverteilt werden an die jeweiligen 
Gebäude innerhalb des Quartiers und innerhalb der Ge-
bäude. Kosten brutto rd. 82.000 €. 
Berechnung Trinkwasserverbrauch 
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Danach werden 500 Einwohner jeweils ca. 34 l/Tag für 
die Toilettenspülung benötigen, woraus sich ein jährlicher 
Verbrauch von 6.205 m³ ergibt, der bei der Verwendung 
von Brauchwasser eingespart werden könnte.  
In einer Fachbesprechung am 30.01.2024 wurde auch 
eine alternative Speicherung des Brauchwassers ange-
sprochen. Vorgeschlagen wurde z.B. ein geschlossener 
Druckspeicher (z.B. Membranspeicher) in der Heizzentra-
le anstelle des offenen Speichers, der vom Bauamt im 
Bosch-Areal vorgesehen wird. Da die Kosten für einen 
derartigen Druckspeicher unbekannt sind, wird bis auf 
Weiteres mit den genannten 230.000 € weitergerechnet, 
unabhängig davon, ob dieser Speicher im Bosch-Areal, in 
der Kläranlage oder in der Heizzentrale eingebaut würde. 
Der Betriebsleiter der Kläranlage, Herr Seitter, hat zusätz-
lich darauf hingewiesen, dass es für seinen Betriebsab-
lauf von großem Vorteil wäre, wenn er einen Speicher im 
Bosch-Areal am Tage füllen könnte, da nachts weniger 
Wasser zur Verfügung steht. 
Gebühren oder Beitragsfinanzierung: 
Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Erträge und Einzahlungen soweit vertretbar und 
geboten aus Entgelten für ihre Leistungen und im Übrigen 
aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge 
und Einzahlungen nicht ausreichen. (§ 78 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO).  
Das bedeutet in erster Linie sollen Gemeinden ihre Auf-
gaben über Finanzzuweisungen, Mieten, Pachten, Kon-
zessionsabgaben etc. finanzieren und zweitens soweit 
vertretbar und geboten aus Gebühren und Beiträgen. Erst 
nachrangig dürfen Steuern für die Aufgabenerfüllung 
verwendet werden. 
Für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen können 
die Gemeinden Benutzungsgebühren und Beiträge erhe-
ben. Für die Kalkulation der Gebühren und Beiträgen sind 
Städte und Gemeinden an das Kommunalabgabegesetz 
(KAG) gebunden. 
In die jeweilige Kalkulation sind Betriebs- und Herstel-
lungskosten sowie Personal- und Sachkosten miteinzu-
beziehen. Zudem muss eine angemessene Abschreibung 
und einer eine angemessene Verzinsung in die Kalkulati-
on miteinbezogen werden.  
Ob die Versorgung von Grundstücken und Gebäuden mit 
Brauchwasser mit der Versorgung von Trinkwasser zu-
sammengefasst werden darf, ist zum derzeitigen Zeit-
punkt abschließend noch nicht geklärt. Entsprechend 
einer ersten Einschätzung des Gemeindetags Baden-
Württemberg wird tendenziell empfohlen, die Brauchwas-
serversorgung als eigene öffentliche Einrichtung mit se-
parater Satzung aufzubauen.  
„….Ob sogar die Bildung eigenständiger öffentlicher Ein-
richtungen erforderlich wäre, hängt von der Auslegung 
folgender Regelung in § 13 Abs. 1 Satz 2 KAG ab: Tech-
nisch getrennte Anlagen, die der Erfüllung derselben 
Aufgabe dienen, bilden eine Einrichtung, bei der Gebüh-
ren nach einheitlichen Sätzen erhoben werden, sofern 
���������������������������������������������;�����������
1 Nr. 2 bleibt unberührt. 
Das Bundesverwaltungsgericht (Beschl. vom 3. 7. 1978 – 
7 B 11–124/78 –) hat die Zusammenfassung von tech-
nisch getrennten Einrichtungsteilen zu einer Einrichtung 
mit dem Ziel der Erhebung einheitlicher Abgaben dann für 
unzulässig erklärt, wenn die Unterschiedlichkeit der Ar-
beitsweise und des Arbeitsergebnisses der Einrichtungen 
eine Vergleichbarkeit schlechterdings ausschließt. Ist dies 
der Fall, scheidet eine Zusammenfassung der Teilanla-

gen zu einer öffentlichen Einrichtung von vornherein aus. 
Werden solche Einrichtungsteile gleichwohl zu einer Ein-
heit zusammengefasst, übt die Gemeinde ihr Organisati-
onsermessen fehlerhaft aus, auch dann, wenn sie unter-
schiedliche Abgabensätze auf Grund getrennter Kalkula-
tionen festsetzt (OVG Lüneburg, Urt. vom 24. 5. 1989 – 9 
L 3/89 –) …...“ 
Als weitere noch offene Frage ist zu klären, ob die Finan-
zierung ausschließlich über „Gebühren“ oder über „Bei-
träge und Gebühren“ möglich ist. Bei einer Finanzierung 
über Beiträge und Gebühren könnten Zentrale Anlagen 
über Anliegerbeiträge finanziert werden. Das bedeutet 
wie bei Wasser und Abwasseranschlüsse würde ein 
Grundstückseigentümer für einen Anschluss einen ein-
maligen Beitrag bezahlen. Dazu müsste rechtlich noch 
geklärt werden ob der Anschluss eines Grundstücks an 
eine Brauchwasserversorgung als Vorteil für den Grund-
stückseigentümer angesehen werden kann.  
Durch die Möglichkeit ein Grundstück an die öffentliche 
Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung an-
schließen zu können, erhält das Grundstück bzw. der 
Grundstückseigentümer den Vorteil, dass anschließend 
das Grundstück baulich nutzbar ist.  
Vom Anschluss eines Grundstücks an eine Brauchwas-
serversorgung hängt die bauliche Nutzbarkeit eines 
Grundstücks nicht ab. Wodurch die Vorteilsfrage und 
damit die Beitragsfinanzierung kritisch zu sehen ist.  
Aus den genannten Gründen ist es ratsam, sofern die 
Leitung gebaut wird, eine eigenständige, ausschließlich 
gebührenfinanzierte öffentlichen Einrichtung „Brauchwas-
serversorgung“ mit eigener Satzung zu bilden.  
Die erstmaligen Herstellungskosten für den Bau der Lei-
tung von der Kläranlage ins Wohngebiet „Bosch Areal“ 
und die Aufbereitungsanlage bzw. den Pumpen werden 
laut der beigefügten Kostenberechnung rd. 800.000 Euro 
betragen.  
Bei der in Anlage 5 überschlägig ermittelten Gebühren-
kalkulation muss für die Nutzung eines Kubikmeters 
Brauchwasser 7,47 Euro bezahlt werden. Ein Einperso-
nenhaushalt würde demnach pro Jahr rd. 93 Euro mehr 
bezahlen und ein Vierpersonenhaushalt 371 Euro. 
Neben den hohen Investitionskosten bedeutet die 
Brauchwasserversorgung, ein im Verhältnis zum jährlich 
zu erwartetem Ertrag ein hoher Aufwand und noch nicht 
genau abzuschätzende Folgekosten bis die weitere Ab-
gabenart in der Verwaltung implementiert ist. Zu nennen 
sind hier Personaleinsatz für die Betreuung der Anlage 
und die Verwaltung.  
Aus fiskalischer Sicht stehen die immensen Investitions- 
und laufenden Kosten nicht im Verhältnis zum erwarteten 
Nutzen. Anders als der Bau eines Nahwärmenetzes wird 
der Ausbau eines Brauchwassernetzes in Bestandsgebie-
ten sehr wahrscheinlich kaum nachgefragt und deswegen 
dauerhaft eher defizitär sein. 
Denkbar und wahrscheinlich weniger kostenintensiv wäre 
ein Förderprogramm, durch das finanzielle Anreize ge-
schaffen werden, um Bauherren von der Nutzung von 
Regenwasser in der Toilette zu überzeugen. Oder dafür 
zu sorgen, gereinigtes Abwasser in eigenen Einrichtun-
gen zu nutzen.  
Zusammenfassung:  
Das Einsparen von Trinkwasser und ein bewusster und 
sparsamer Umgang mit Trinkwasser sind wichtige Vo-
raussetzungen dafür, dass auch in Zukunft ein ausrei-
chendes Trinkwasserdargebot zur Verfügung steht und 
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dieses auch noch bezahlbar bleibt. Allerdings haben die 
Kostenschätzungen von Klinger und Partner und des 
Hochbauamts sowie die abratende Stellungnahme dieses 
Fachbüros und die Stellungnahme des Gesundheitsamts 
dazu beigetragen, dass die Verwaltung dem Gemeinderat 
schlussendlich nicht vorschlagen kann, diese Brauch-
wasserleitung im Zuge der Erschließung des Bosch-
Areals zu bauen. Neben den Investitionskosten sind es 
auch die dauerhaften Unterhaltungskosten und die offe-
nen Fragen der Gesundheitsvorsorge und der Gebühren-
berechnung, die dazu führen, dass dieses Projekt, das 
noch nie in Deutschland realisiert wurde, nun erstmalig in 
Rutesheim umgesetzt werden soll. 
Aufgrund der anhaltend hohen Baukosten und den ge-
genüber den Vorjahren deutlich gestiegenen Zinsen ist 
die Bautätigkeit und der Verkauf von Wohnungen und 
Baugrundstücken mehr als deutlich eingebrochen. Zwar 
besteht weiterhin ein großer Bedarf an Wohneigentum, 
allerdings gehen die Bauträger dazu über, die Standards 
deutlich zu minimieren, um überhaupt Wohnungen und 
Häuser verkaufen zu können. Die verpflichtende Nutzung 
von Brauchwasser im Bosch Areal wird sich zum derzeiti-
gen Zeitpunkt wahrscheinlich negativ auf die Nachfrage 
und den Verkaufspreis von Baugrundstücken aus.  
Ein Notar, mit dem die Stadt seit vielen Jahren vertrau-
ensvoll zusammenarbeitet, berichtet aus der Praxis, dass 
nahezu alle Bauträgerunternehmen die Umsetzung neuer 
Projekte eingestellt haben und zurzeit nur noch bereits 
begonnene Projekte durchführen. Nachfrage nach und 
Verkauf von Neubauwohnungen seien auf einem histori-
schen Tiefstand, auch bedingt durch den Preisverfall bei 
Bestandsobjekten. Als Lösung werde zurzeit nur gese-
hen, steuerliche Anreize zu schaffen, Fördermittel aufzu-
stocken und kostenreduziert zu bauen, um den Kauf einer 
Neubauwohnung für Eigennutzer und Kapitalanleger 
wieder interessant zu machen.  
Daraus lässt sich schließen, dass es für einen Bauträger 
wenig attraktiv erscheint, sich um ein Baugrundstück zu 
bewerben, wenn Verwaltung und Politik zu hohe Anforde-
rungen setzen. Damit droht auch die Gefahr, dass ein 
Baugebiet bei Ausbleiben von Bewerbungen schnell als 
„verbrannt“ gilt und die Vermarktung deutlich erschwert 
wird.  Die Presse hat solche Umstände im letzten Jahr in 
mehreren Fällen im Großraum Stuttgart zum Thema von 
Artikeln gemacht, z.B. https://www.stuttgarter-
zeitung.de/thema/Baupl%C3%A4tze  
Unter Beachtung der Gemeinderatsdrucksache 2023/106 
mit dortigen Anlagen und der dieser Drucksache beilie-
genden Anlagen wird vorgeschlagen, auf den Bau einer 
Brauchwasserleitung aus den vorstehenden Gründen zu 
verzichten. 
StR Dr. Lange erklärt: Auch wenn es in diesem Winter 
gut geregnet hat, Wasser ist im Sommer knapp. Rutes-
heim hat keine Quellen. Wir sind vollständig auf Brunnen 
in Renningen und auf die Bodenwasserversorgung ange-
wiesen. Teilweise sind Brunnen im Sommer trockenge-
laufen. In dieser Zeit sind wir besonders auf das Wasser 
vom Bodensee angewiesen. Es gibt heute schon Kom-
munen in Deutschland, die den Wasserverbrauch im 
Sommer drastisch einschränken müssen. Das kann kei-
ner wollen. Experten sagen den Kampf um das Wasser 
voraus. Ganz im Kleinen hat er schon begonnen, z.B. 
Antrag der Solawi. Keiner ist richtig glücklich. Andere 
Landwirte sind verärgert. Das Wasserkonzept der Solawi 
sieht maximal 3.000 m³ Verbrauch pro Jahr vor. Allein 
beim Bosch-Gelände wäre mit der Nutzung des gereinig-
ten Kläranlagenabwassers eine Einsparung von rund 

6.200 m³ drin. Hier ist die Verantwortung des Gemeinde-
rats gegeben, Rutesheim für die Zukunft gut aufzustellen. 
Außer dem Ausbau der Bodenseewasserversorgung gibt 
es keine wesentlichen Alternativen. 
Die mögliche Grauwassernutzung haben wir 2023 einge-
hend geprüft. Das ist technologisch herausfordernd. Mit 
kleinen Anlagen langfristig viel teurer. 5.000 € pro Anlage 
für ein Einfamilienhaus. Mehr Rohre, Installationsaufwand 
und Handwerkerkosten. Hinzu kommt die jährliche War-
tung. Das vorgeschlagene Brauchwassernetz macht es 
für Bauherren so einfach wie möglich und nutzt die vor-
handene zentrale Kläranlage bestmöglich aus. Es ist 
auch wichtig, es so einfach wie möglich zu machen. 
Sonst schalten manche Besitzer solche Anlagen irgend-
wann ab. Es gibt Beispiele für Brauchwassernetze, z. B. 
Florstadt in Hessen, im Neubaugebiet „Am Schwarzen 
Berg“, mit Anschlusszwang. Damit besitzen alle Gebäude 
dort neben dem Trinkwasseranschluss auch einen sol-
chen für Betriebswasser, das für WC-Spülung, Wasch-
maschine, putzen oder reinigen und Garten verwendet 
wird. Zudem wird das Betriebswasser für die Bewässe-
rung öffentlicher Flächen und für die Löschwasserversor-
gung benötigt. Versorgt wird es durch einen alten Brun-
nen, der keine Trinkwasserqualität hat. 
Der Flughafen Frankfurt hat ebenfalls ein Brauchwasser-
netz, gespeist aus Brunnen und Oberflächenwasser. Die 
Verwendung von aufbereitetem Abwasser aus der Klär-
anlage wäre neu in Deutschland. Aber wir sind nicht die 
ersten, die sie diskutieren. Die Stellungnahme des Ge-
sundheitsamts ist erstaunlich positiv mit überschaubaren 
Auflagen. Ich persönlich finde die Verwendung für eine 
Toilette unproblematischer als in der Landwirtschaft. 
Mein Fazit: Technisch gut möglich, seitens des Gesund-
heitsamtes meines Erachtens erstaunlich wenig Beden-
ken und Auflagen, mit künftiger 4. Reinigungsstufe fast 
Trinkwasserqualität. Wir wären die ersten in Deutschland 
für ein solches Brauchwassernetz mit aufbereitetem Ab-
wasser. Startschuss für Größeres und hoffentlich Vorbild 
für Deutschland. Problem Abrechnung, hier kann gerne 
die externe Beratung und Expertise helfen. Die Kosten 
sind hoch, aber geringer als für der nachfolgende Punkt 
„internes Stromnetz der Stadt“. 
StR Schenk bestätigt, dass wir unbedingt und mit großem 
Engagement Wasser sparen müssen, weil Wasser äu-
ßerst knapp und kostbar ist. Allerdings ist die Stellung-
nahme des Gesundheitsamts sehr eindeutig und das 
bedeutet, dass der Vorschlag, das gereinigte Abwasser 
aus der Kläranlage für die WC-Spülungen im Bosch-Areal 
nutzen zu können, leider nicht möglich ist. Die UBR-
Fraktion stimmt dem Beschlussantrag der Verwaltung zu 
und begrüßt insbesondere die Ziffer 4, den freiwilligen 
Bau und Betrieb von Zisternen besonders zu fördern. 
Allerdings sind die Installationskosten für einen Anschluss 
für die WC-Spülungen im Haus so hoch, dass der Zu-
schlag dafür 100 % betragen sollte. 
StR Diehm dankt für die BWV-Fraktion für die Initiative 
der CDU-Fraktion. Wasser sparen ist enorm wichtig. Dem 
stimmt die BWV uneingeschränkt zu. Allerdings überwie-
gen die Argumente dagegen, insbesondere die Stellung-
nahme des Gesundheitsamts und die Finanzen. Erst vor 
kurzem haben wir uns in den Reden zum Haushalt der 
Stadt 2024 zu einem klaren sparsamen Kurs bekannt. 
Investitionen in dieser Größenordnung für ein System, 
das noch etliche Jahre ausschließlich mit Frischwasser 
versorgt werden müsste, stehen damit nicht im Einklang. 
Auch die Umstellung würde sich dann später schwierig 
gestalten. Erfreut sind sie über die Vorschläge der Ver-
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waltung, den freiwilligen Bau und Betrieb von Zisternen 
wesentlich kräftiger als bisher zu fördern. 
StR Dr. Scheeff erklärt, dass der Gemeinderat der Ver-
waltung in der letzten Klausursitzung einen Prüfauftrag für 
dieses Thema erteilt hat und dies ist erfolgt. Die SPD-
Fraktion stimmt dem Beschlussantrag der Verwaltung 
aus drei Gründen zu: 
1. Es gibt klare Signale aus der Kämmerei, die wir ernst 

nehmen und nicht einfach ignorieren können. 
2. Die Stellungnahme des Gesundheitsamtes. Es ist 

nicht nur mit den vierteljährlichen Abwasserprüfungen 
getan. Was ist, wenn Grenzwerte überschritten wer-
den? Dann wird das System abgestellt und es muss 
wieder mit Frischwasser betrieben werden.  

3. Die Investitionskosten von rund 800.000 € sind sehr 
hoch. Unsere Priorität ist, hier baldmöglichst Wohn-
raum, vor allem bezahlbaren Wohnraum, zu schaffen. 

StR Schlicher erklärt für die GABL-Fraktion: Was wir 
heute nicht tun, müssen unsere Nachfahren machen. Die 
Gründe und Argumente sind ausgetauscht. Er stellt den 
Antrag: Falls der CDU-Vorschlag keine Mehrheit finden 
sollte, beraten wir über die Nutzung von vor Ort aufberei-
tetem Grauwasser für die Toilettenspülung im zukünftigen 
Wohngebiet Bosch-Areal als Alternativlösung. 
So ein System wäre wohnblockweise immerhin die zweit-
beste Wahl. Die drittbeste Alternative ist die Regenwas-
sernutzung, die ja ohnehin vorgesehen ist. 
StR Vetter beantragt, über die einzelnen Ziffern des Be-
schlussantrags getrennt abzustimmen. Dankbar ist er für 
die ergänzenden Anträge der Verwaltung für die kräftige-
re Förderung von freiwilligen Zisternen. Allerdings sind 
die Investitionskosten für Zisternen im Grunde dieselben 
wie beim Antrag der CDU-Fraktion. Jetzt geht es um eine 
strategische Entscheidung, um unsere Entscheidung. Die 
Stellungnahme des Gesundheitsamtes bezieht sich auf 
den heutigen Stand der Kläranlage, noch nicht auf die 
vorgesehene vierte Reinigungsstufe. Heute geht es nur 
um den Bau der zweiten Brauchwasserleitung. Wie sie 
später betrieben wird, ist derzeit noch nicht definiert. 
StR Schenk weist darauf hin, dass bei begrünten Dä-
chern das Regenwasser, das in Zisternen gesammelt und 
in WC‘s verwendet wird, deutlich sichtbar verdreckt ist. 
Das wird nicht von allen akzeptiert und das ist deshalb im 
Mehrfamilienhaus praktisch nicht möglich. 
Mit  11  JaStimmen,  bei  6 Gegenstimmen und  2 Ent
haltungen wird beschlossen: 
1. Die untersuchte Wasserleitungstrasse zwischen der 

Kläranlage und dem Bosch-Areal zur Verwendung von 
aufbereitetem Abwasser aus der Kläranlage für die 
Toilettenspülungen in den Neubauten des Bosch-
Areals wird aus den in der Drucksache ausgeführten 
Gründen nicht realisiert. 

In getrennten Abstimmungen wird jeweils einstimmig 
beschlossen: 
2. Der Antrag 2 der CDU-Fraktion, ein Konzept zu erstel-

len für die Versorgung von Sportplätzen mit aufberei-
tetem Abwasser und der Einrichtung einer zentralen 
Entnahmestelle für Landwirtschaft und Gärten, unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Abwasseraufbe-
reitung, wird laufend geprüft.  

3. Es werden weitere Möglichkeiten analysiert, die die 
Verwendung von aufbereitetem Abwasser nach der 
Installation einer 4. Reinigungsstufe ermöglichen. Im 
Rahmen der weiteren Prüfungen, unsere Kläranlage fit 
für die Zukunft zu machen, wird auch abgeklärt, wel-

che technischen Lösungen einer 4. Reinigungsstufe 
einen zukünftigen Einsatz von aufbereitetem Abwas-
ser ermöglichen. Hierbei wird schrittweise vorgegan-
gen.  

4. Das bestehende Kommunale Förderprogramm zur 
Bezuschussung privater Energieeinsparmaßnahmen 
und privater Vorhaben zur Nutzung erneuerbarer 
Energien wird aufgehoben und es soll durch folgende 
Neuregelung ersetzt werden. Die Stadt Rutesheim 
fördert den Bau von neuen Zisternen für die Regen-
wassernutzung, soweit sie bzw. das Volumen nicht 
baurechtlich ohnehin vorgeschrieben sind, mit einem 
Zuschuss in Höhe von 300 € pro Kubikmeter Spei-
chervolumen, bei Gebäuden bis zu 3 Wohnungen  mit 
maximal 1.500 €, bei Gebäuden mit mehr als 3 Woh-
nungen mit maximal 3.000 € und bei Gebäuden mit 
mehr als 6 Wohnungen mit maximal 4.500 €. Werden 
gleichzeitig alle Toiletten im Gebäude für die Nutzung 
von Regenwasser angeschlossen und entsprechende 
Leitungen installiert, wird der Fördersatz spürbar er-
höht. Das Nähere wird noch beraten und beschlossen. 

Sodann wird  der Antrag  der GABLFraktion  einstim
mig beschlossen: 
Wir beraten über die Nutzung von vor Ort aufbereitetem 
Grauwasser für die Toilettenspülung im zukünftigen 
Wohngebiet Bosch-Areal als Alternativlösung. 

8. Neubau  Feuerwehrübungsplatz 
Drescherstr.  47:  Planung  und 
Kostenschätzung 

Die Freiwillige Feuerwehr Rutesheim benötigt für ihre 
Übungseinsätze einen geeigneten Übungsplatz in ausrei-
chender Größe, wie bereits bei der Klausurtagung am 
17.11.2023 angesprochen wurde. Hier hat die Stadtver-
waltung Rutesheim den Standort neben dem Bauhof 
Drescherstraße 47, in Abstimmung mit der FFW Rutes-
heim, als den geeignetsten Standort ausgewählt. 
Der Übungsplatz wird mit einer Garage für die Lagerung 
von Materialien und Übungsgegenständen ausgestattet. 
Des Weiteren sind zwei Hydranten vorgesehen, um in 
ausreichender Personenzahl die Löschübungen ausfüh-
ren zu können.  
Ein Betonübungsschacht - mit einem Innendurchmesser 
von 125 cm und einer Tiefe von 400 cm - soll eine reale 
Unfallbergung simulieren. 
Bei der Oberfläche des Geländes kommt eine Bitu-
kiestragschicht (Asphalt) zum Einsatz. Da bei den Übun-
gen viel Löschwasser sowie Glas- und Metallsplitter (z.B. 
beim Öffnen von Personenkraftfahrzeugen) anfallen, 
können hier keine Sickersteine als Oberfläche verwendet 
werden. 
Um den Einsatz von Frischwasser zum Löschen zu ver-
ringern, soll eine neue Regenwasserzisterne mit einem 
Fassungsvolumen von 3.000 l eingebaut werden. 
Aufgrund der neuen Geländenutzung soll ein breiteres, 2-
geteiltes elektrisches Schiebetor für die Zufahrt zum 
Bauhof und Übungsplatz eingebaut werden.  
Um das neue Gelände wird ein Stabstahlzaun mit einer 
Mindesthöhe von 200 cm erstellt. Außerhalb des Zaunes 
wird eine einheimische Hecke angepflanzt. 
Der Baubeginn ist für Anfang Mai, die Fertigstellung für 
Ende August 2024 geplant. 
Einstimmig wird beschlossen: 
1. Der Planung vom 19.01.2024 wird zugestimmt. 
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2. Der Kostenschätzung vom 01.02.2024 wird zuge-
stimmt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Baumaßnahme 
umzusetzen. 

9. Bau  eines  internen  städtischen 
Stromnetzes:  Vergabe  von  Inge
nieurleistungen 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 04.10.2023 
den Bau eines „internen städtischen Stromnetzes“ zwi-
schen den Bühl-Hallen, Schulzentrum, Heizzentrale und 
Kläranlage beschlossen, um den Eigenverbrauch des 
kommunal erzeugten Stroms aus vorhandenen und ge-
planten PV-Anlagen und Blockheizkraftwerken kräftig zu 
erhöhen und damit erhebliche Energiekosten zu sparen. 
Zudem ist das ein großer Beitrag für das Klima. 
Im Haushalt 2024 / 2025 sind deshalb insgesamt brutto 
1.007.000 € für den Bau dieses Stromnetzes eingestellt. 
Für die Planung, Ausschreibung und Bauleitung dieser 
Maßnahme wurden drei Fachingenieure angefragt. Nach 
Prüfung der Honorarangebote handelt es sich bei dem 
Angebot der Elektrizitätswerke Schönau Netze GmbH um 
das günstigste Angebot in Höhe von brutto 63.323,69 € 
im Vergleich zu den anderen Angeboten in Höhe von 
brutto 84.728,88 € (Bieter 2) und 139.667,22 € (Bieter 3).  
Der Geschäftsführer der Elektrizitätswerke Schönau Net-
ze GmbH, Herr Martin Halm, hat außerdem zugesagt, 
unser internes Stromnetz und die dazugehörigen Tra-
fostationen und Schaltanlagen so zu konzipieren, dass 
das zukünftige Blockheizkraftwerk in der Heizzentrale als 
Inselanlage für das „Versorgungskonzept für längerfristi-
gen Stromausfall“ genutzt werden kann. Die Stadt Rutes-
heim spart sich dann die Anschaffung und Wartung eines 
großen Notstromaggregats, welches im Schulzentrum 
angeschafft werden müsste für einen möglichen Kata-
strophenfall. Diese zusätzliche Leistung ist im Angebot 
der Elektrizitätswerke Schönau Netze GmbH enthalten 
(wie auch im Angebot von Bieter 3). 
StR Schlicher erklärt, dass wir das bauen müssen, ist 
kein Aushängeschild für die EnBW/Netze BW. Ein zweiter 
Vorteil ist, dass diese Insellösung im Katastrophenfall die 
Möglichkeit bieten soll, z. B. die Theodor-Heuss-Halle als 
Notquartier beleuchten und beheizen zu können. 
Einstimmig wird beschlossen: 
Die Elektrizitätswerke Schönau Netze GmbH werden mit 
der Planung, Ausschreibung und Bauleitung für den Bau 
des internen städtischen Stromnetzes beauftragt. Die 
Vergabesumme beträgt brutto 63.323,69 €. 

10. Erweiterung  Kindergarten 
Silcherstraße    Kostenfeststel
lung 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.05.2020 
der Erweiterung des Kindergartens Silcherstraße mit 
geplanten Baukosten in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro 
zugestimmt. Zuvor war es der Stadtverwaltung gelungen, 
die dafür notwendigen nördlich angrenzenden privaten 
Grundstücke erwerben zu können. 
In der Baugenehmigung vom 15.04.2021 war im Erdge-
schoss des Neubaus ein Kindergarten für eine Ganzta-
gesgruppe geplant. Im Obergeschoss waren zwei Woh-
nungen vorgesehen.  
Außerdem wurde geplant, das brüchige und schlecht 
isolierte Faserzement-Dach des Bestandsgebäudes Kin-

dergarten Silcherstraße zu sanieren. Auf der nördlichen 
Dachhälfte wurde eine Dachbegrünung vorgesehen, auf 
der südlichen Dachhälfte eine PV-Anlage. 
Kurz vor Fertigstellung des Erdgeschosses des Erweite-
rungsbaus hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 
28.06.2021 beschlossen, das Obergeschoss umzuplanen 
und statt der geplanten Wohnungen doch besser Räume 
für eine weitere Kindergartengruppe zu bauen. Deshalb 
wurde kurzfristig die Raumaufteilung und auch z.B. die 
Raumhöhe (und damit die Gebäudehöhe) geändert und 
der Rohbau nach diesen geänderten Plänen fertiggebaut. 
Nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus wurde das 
Erdgeschoss am 01.09.2022 durch die neue VÖ-
Kindergartengruppe (grüne Gruppe) bezogen.  
Das Obergeschoss wurde von November 2022 bis März 
2023 vorübergehend für die Unterbringung von ca. 20 
Flüchtlingen aus der Ukraine benötigt. Dazu wurden die 
relativ großen Kindergartenräume mit Trennwänden und 
weiteren Zimmertüren in 4 kleine Wohneinheiten unter-
teilt. Der neue Linoleumboden wurde zum Schutz mit 
einem günstigen PVC-Boden bedeckt. 
Nach der Fertigstellung der Wohncontainer in der Robert-
Bosch-Straße (Bühl-Parkplatz), wurden die Räume im 
Obergeschoss des Erweiterungsbaus Kindergarten 
Silcherstraße im April 2023 wieder frei. Daraufhin wurden 
die Trennwände wieder entfernt, die entstandenen Schä-
den behoben und die Wände neu gestrichen.  
Dann erfolgte der Ausbau des Obergeschosses zur Krip-
pe für 1-3-jährige Kinder (blaue Gruppe). Die Krippe star-
tete ihren Betrieb am 20.10.2023. 
Parallel dazu wurde das Dach des Kindergarten Altbaus 
saniert. Bei den brüchigen (teils zerbrochenen) Faserze-
mentplatten konnte erfreulicherweise kein Asbest nach-
gewiesen werden. 
Die geplante Dachbegrünung der nördlichen Dachhälfte 
war aus statischen Gründen nur mit unverhältnismäßig 
großem finanziellem Aufwand möglich. Deshalb wurde 
auf die Dachbegrünung verzichtet, und es wurden beide 
Dachhälften mit Sandwichplatten saniert. Das anfallende 
Regenwasser der nördlichen Dachhälfte wird jetzt in einer 
Sickermulde auf dem Grundstück des Kindergartens 
versickert. Auf der südlichen Dachhälfte wurde eine PV-
Anlage mit 17,64 kWp installiert. 
In der Kostenberechnung vom 01.04.2021 wurde von 
Baukosten in Höhe von 2.398.000 Euro ausgegangen. 
Die Kostenfeststellung vom 01.02.2024 ergibt tatsächli-
che Baukosten in Höhe von insgesamt brutto 
1.733.618,20 Euro. 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend hat die Erweiterung des Kindergartens mit 
Fördergeldern in Höhe von 132.000 Euro gefördert. 
Somit verbleiben für das Gesamtprojekt Erweiterung 
Kindergarten Silcherstraße inklusive der Dachsanierung 
des Kindergarten Altbaus unter der Berücksichtigung der 
Fördergelder Aufwendungen für die Stadt Rutesheim in 
Höhe von brutto 1.601.618,20 Euro. 
StR Schenk bestätigt, dass das Projekt hervorragend im 
Zeit- und Kostenplan durchgeführt wurde und dies trotz 
den erfolgen Änderungen während der Bauzeit. 
Einstimmig wird beschlossen: 
Der Kostenfeststellung für die Erweiterung des Kindergar-
tens Silcherstraße in Höhe von brutto 1.733.618,20 Euro 
wird zugestimmt 
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11. Satzung  über  die  Offenhaltung 
von  Verkaufsstellen  am  Sonn
tag, 21. April 2024 anlässlich der 
„Rutesheimer Autoschau“ 

Die Leonberger Kreiszeitung veranstaltet am 20./21. April 
2024 wieder die „Rutesheimer Autoschau“ auf dem 
Marktplatz, in der Leonberger Straße zwischen Molt-
kestraße und Pfarrstraße, auf dem Parkplatz Stadtmitte 
und vor dem Neuen Rathaus. Wie in den Vorjahren 2010 
ff. wird die LKZ dafür wieder sehr intensiv und in wieder-
holten Sonderveröffentlichungen werben. Regelmäßig 
sind dabei sehr viele Besucherinnen und Besucher zu 
erwarten.  
Nur bei einem Verkaufsoffenen Sonntag sind auch am 
Sonntag Informationen und ggf. Beratungen der Besu-
cher/innen durch die Inhaber und das Fachpersonal der 
Autohäuser zulässig. 
Bei einem Verkaufsoffenen Sonntag geht es grundsätz-
lich ja nicht um möglichst hohe Verkaufserlöse am Sonn-
tag, sondern vielmehr darum, über das vielseitige Ange-
bot in Rutesheim zu informieren und möglichst auch viele 
auswärtige Kunden, die aus diesem besonderen Anlass 
nach Rutesheim kommen, zu erreichen.  
§ 8 Absatz 1 des Ladenöffnungsgesetzes (LadÖG) lässt 
die Öffnung der Verkaufsstellen durch Satzung oder All-
gemeinverfügung an jährlich höchstens drei Sonn- und 
Feiertagen aus Anlass von örtlichen Festen, Märkten, 
Messen und ähnlichen Veranstaltungen zu. Die Rutes-
heimer Autoschau ist eine für einen Verkaufsoffenen 
Sonntag gut geeignete Veranstaltung.  
Nach § 8 Absatz 2 LadÖG darf die Offenhaltung von 
Verkaufsstellen fünf zusammenhängende Stunden nicht 
überschreiten und sie muss spätestens um 18 Uhr enden 
und sie soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes 
liegen. 
§ 8 Absatz 3 lautet: Die Adventssonntage, die Feiertage 
im Dezember sowie der Oster- und Pfingstsonntag dürfen 
nicht freigegeben werden. 
Die Satzung ermöglicht eine Öffnung der Verkaufsstellen. 
Sie begründet keine Pflicht. Die Teilnahme ist für die 
Ladengeschäfte kostenfrei. 
Einstimmig  wird  die  Satzung  beschlossen.  Auf  die 
amtliche Bekanntmachung wird verwiesen. 

12. Freiwillige  Feuerwehr  Rutes
heim: Zustimmung zur Wahl des 
2.  Stv.  Abteilungskommandan
ten Rutesheim 

Herr Michael Jörg hat aus beruflichen Gründen sein Amt, 
für das er in der Abteilungsversammlung am 11.03.2023 
in Rutesheim gewählt wurde, abgegeben.  
In der Abteilungsversammlung am 03.02.2024 ist als 
Nachfolger Herr Sven Dressel gewählt worden. 
Der Gewählte ist ein langjährig erfahrener und qualifizier-
ter Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Rutesheim. Er 
erfüllt alle Voraussetzungen für dieses Amt.  
Seine Bestellung kann nach § 8 Abs. 2 Feuerwehrgesetz 
B.-W. durch die Bürgermeisterin Susanne Widmaier nach 
der Zustimmung durch den Gemeinderat erfolgen.  
Für die Bereitschaft, diese Aufgabe und Verantwortung 
wahrzunehmen, wird ein ganz besonderer Dank ausge-

sprochen. Dem bisherigen Funktionsträger Herrn Michael 
Jörg wird für seine Arbeit und für seinen Einsatz ebenfalls 
ein besonderer Dank ausgesprochen. 
Einstimmig wird beschlossen: 
Dem in der Abteilungs-Versammlung Rutesheim am 
03.02.2024 durch die aktiven Angehörigen erfolgten Wahl 
des 2. Stv. Abteilungskommandanten Rutesheim der 
Freiwilligen Feuerwehr Rutesheim wird gemäß § 11 Ab-
satz 5 Feuerwehrsatzung zugestimmt: 

Abt.-Kommandant Abt. 1 Rutesheim  
2. Stv. Sven Dressel 

Ihm wird für die Bereitschaft, diese Aufgabe und Verant-
wortung wahrzunehmen, wird ein besonderer Dank aus-
gesprochen. Dem bisherigen Funktionsträger Herrn Mi-
chael Jörg wird für seine Arbeit und für seinen Einsatz 
ebenfalls ein besonderer Dank ausgesprochen. 
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Amtliche
Bekanntmachungen

Einladung zu einer Sitzung des Gemeinderats

08.03.2024

E i n l a d u n g zu einer
Sitzung des Verwaltungsausschusses  
am Dienstag, 19.03.2024
16.30 Uhr Rathaus – Großer Sitzungssaal

Tagesordnung:
Öffentlich
1. Bekanntgaben
2. Friedhof Rutesheim: Anlegung eines neuen Urnengrabfel-

des mit Baumgräbern
3. Annahme von Spenden
4. Verschiedenes, Anfragen und Anregungen
Die Bevölkerung ist zu der Sitzung herzlich eingeladen.

Susanne Widmaier
Bürgermeisterin

Einladung zu einer öffentlichen Sitzung  
des Stiftungsrats der Sozialstiftung Rutesheim

am Dienstag, 19.03.2024, 18.30 Uhr,
Rathaus, Sitzungssaal

Tagesordnung:
Öffentlich
1. Bekanntgaben
2. Feststellung der Jahresrechnung der Sozialstiftung

Rutesheim für das Haushaltsjahr 2023
3. Haushaltsplan 2024 der Sozialstiftung Rutesheim
4. Ausschüttungen der Sozialstiftung Rutesheim 2024
5. Verschiedenes, Anfragen und Anregungen

Die Bevölkerung ist zu der Sitzung herzlich eingeladen.

Susanne Widmaier
Bürgermeisterin

Voranzeige geänderter Redaktionsschluss für 
die Stadtnachrichten Nr. 13

Wegen des Feiertages 29. März 2024 (Karfreitag) wird der 
Redaktionsschluss für Mitteilungsblatt Nr. 13 vorverlegt 
auf

Montag, 25. März 2024, 10.00 Uhr.
Wir bitten um Vormerkung und Beachtung.
Später eingehende Beiträge können nicht mehr berücksichtigt 
werden.
Redaktionsschluss für Mitteilungsblatt Nr. 14 ist wie üblich 
dienstags, 10.00 Uhr.

Veröffentlichung von Geburtstagen und Jubiläen

Wir bitten alle Einwohnerinnen und Einwohner, die keine Veröf-
fentlichung ihres Geburtstages (ab 70.), Goldene Hochzeit usw. 
im Mitteilungsblatt wünschen, uns dies rechtzeitig mitzuteilen 
(Frau Heigold Tel. 5002-1051). Sollten Sie uns die Nichtver-
öffentlichung bereits mitgeteilt haben, müssen Sie dies nicht 
noch einmal tun.

Info zur Abfuhr von Müll und Wertstoffen:

Alle Abfallbehälter müssen am Abfuhrtag mit geschlossenem 
Deckel bis spätestens 6.00 Uhr bereitgestellt werden.
Vielen Dank!

Stadt Rutesheim
Kreis Böblingen

Satzung über die Offenhaltung von Verkaufsstellen 
am Sonntag, 21. April 2024, anlässlich der  
„Rutesheimer Autoschau“

Aufgrund des § 8 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 14 Abs. 1 des Geset-
zes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg und § 4 der 
Gemeindeord nung hat der Gemeinderat am 04.03.2024 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 Zeit des Offenhaltens und Geltungsbereich
Die Verkaufs stellen in Rutesheim dürfen anlässlich der „Rutesheimer 
Autoschau“ am Sonntag, 21. April 2024, von 12 Uhr bis 17 Uhr, ge-
öffnet sein.

§ 2 Schutz der Arbeitnehmer und Wahrung der Schutzbe-
stimmungen für Sonn- und Feiertage
(1)  Für die Arbeitnehmer/innen, die im Rahmen der im § 1 ge-

troffenen Ausnahmeregelung be schäftigt sind, sind hinsichtlich
der Freizeitgewährung die Schutzvorschriften des § 12 Abs. 3
des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg
zu beachten. Weitergehende Vor schriften zum Schutze der
Arbeit nehmer (z. B. Ju gendschutzgesetz, Mutterschutzgesetz)
bleiben unberührt.

(2)  Die Bestimmungen des Gesetzes über Sonn- und Feiertage
vom 8. Mai 1995 (GBl. S. 450) sind zu beachten.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne von § 15 des Gesetzes über die La-
denöffnung in Baden-Württ emberg handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen den Bestimmungen der §§ 1 und 2 dieser 
Satzung zuwiderhandelt.

§ 4 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeinde ordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.
Rutesheim, 05.03.2024
gez. Susanne Widmaier
Bürgermeisterin

Fundsachen

Beim Fundamt Rutesheim wurde abgegeben:

1 Notfalltäschchen.

Eigentumsansprüche sind auf dem Rathaus – Zi. 101 – geltend 
zu machen.
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Stadt Rutesheim Arbeitsprogramm Rutesheim 26.02.2024
- Hauptamt - - öffentlich -
Nr.  Projekt  Erläuterungen Federführendes 

Amt
Prio- 
rität

Ausführungs- 
zeitraum

Bemer-
kungen

Aufgaben Priorität 1
1. Bildung beratender Ausschuss: Klimabeirat BM'in/Hauptamt 1 2021 erledigt

Zusammenarbeit mit der Energieagentur BB BM'in/Bauamt 1 laufend
Prüfung Klimarelevanz in den GR-Vorlagen alle 1 laufend
Bürgerbeteiligung: Neue Konzeptioin mit Weeber & P. BM'in/Hauptamt 1 laufend
Definieren, Priorisieren, Umsetzen von Maßnahmen BM'in/Hauptamt/ 

Bauamt/Kämmerei
1 laufend

Infor-Veranstaltungen mit Energieagentur Böblingen BM'in 1 laufend
Starkregen: Info und Beratung der Bürger/innen Bauamt/Ing.Büro 1 2024 ff.
Starkregen-Risiko-Management Bauamt/Ing.Büro 1 2024 ff.
Stromausfall-Vorsorge Bauamt/Ing.Büro 1 2024 ff.
Brauchwasser, Wassernutzung, Einsparung Bauamt/Ing.Büro 1 laufend
PV auf geeigneten Dächern Bauamt/Ing.Büro 1 laufend
PV auf LS-Wällen entlang der A 8 und Nordumfahrung 
Rutesheim

BM'in/Hauptamt/ 
Bauamt/Kämmerei

1 laufend

Förderung ÖPNV und Radverkehr BM'in/Hauptamt 1 laufend
Windenergie: Grundsatzbeschluss Standort Exklave BM'in/Hauptamt 1 2023 erledigt
Windenergie:  Unterstützung der Projektentwicklung und 
ggf. finanzielle Beteiligung

BM'in/Hauptamt/ 
Bauamt/Kämmerei

1 laufend

2 Klärung der praktischen, rechtlichen und 
steuerrechtlichen Fragen

BM'in/Hauptamt/ 
Bauamt/Kämmerei

1 2022 erledigt

Finale Beschlussfassung im GR zur Gründung BM'in/Hauptamt/ 
Bauamt/Kämmerei

1 2022 erledigt

Kommunale Wärmeplanung Stadtwerke 1 2023 erledigt
Planung und Bau der Heizzentrale Stadtwerke 1 2024/2025
Planung und Bau der Wärmeleitungen Stadtwerke 1 2024/2025
Vertragliche Regelungen, Preisermittlungen Stadtwerke 1 laufend

3 Online-Formulare in der Homepage Hauptamt 1 laufend erledigt
Aktive Teilnahme an Service BW Hauptamt 1 laufend erledigt
Einführung des digitalen Ratsinformationssystems Hauptamt 1 2020 erledigt
Digitalisierung von Dienstleistungen und Vorgängen Hauptamt/Bauamt/ 

Kämmerei
1 laufend

Einführung eines Dokumenten-Managementsystems 
(DMS)

BM'in/Hauptamt/ 
Bauamt/Kämmerei

1 2024

4 Konversion Bosch-Areal 
in ein Wohngebiet

Erwerb des Bosch-Areals durch die Stadt BM'in/Kämmerei 1 2022 erledigt

Nachhaltiges Energiekonzept Bauamt/Ing.Büro 1 2023 erledigt
Bebauungsplanverfahren Bauamt 1 2023 erledigt
Klärung Nutzung von Brauchwasser Bauamt/Kämmerei 1 2024
Erschließung Bauamt 1 2024/2025
Senioren- und Mehrgenerationen-Wohnen Bauamt/ 

Kämmerei/BM'in
1 2024/2025

Verkauf von Baugrundstücken BM'in/Kämmerei 1 2024/2025
5 Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau in Perouse durch 

die Deutsche Glasfaser GmbH
Deutsche Glasfaser 
GmbH

1 2022/2023 erledigt

Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau in den 
Wohngebieten in Rutesheim inkl. Schulen 

Deutsche Telekom 
AG

1 2022/2023 erledigt

Eigenwirtschaftlicher Glasfaserausbau in Wohngebiet im 
Heuweg

Deutsche Telekom 
AG / Netze BW

1 2023/2024

6 7 Senioren-Wohnungen im Neubau "Betreutes 
Wohnen", Rathausvorplatz, mit insgesamt 28 
Wohnungen

Bauamt/ Kämmerei 1 2015-2017 erledigt

Im Rahmen der weiteren OKS, z.B. Seestraße, 
Pforzheimer Straße, Pfarrstraße

Bauamt/ Kämmerei 1 2019 erledigt

Im Rahmen der weiteren Neubaugebiete, z.B. "Nördlich 
Schelmenäcker / Pfuhlweg"

Bauamt/ 
Kämmerei/BM'in

1 2019 ff. erledigt

Belegungsvorschläge für die geförderten Wohnungen Hauptamt 1 2021/2022 erledigt
Im Rahmen der weiteren OKS an mehreren Standorten 
der OKS IV

Bauamt/ 
Kämmerei/BM'in

1 2024 ff.

Im Rahmen der Neubebauung des Bosch-Areals Bauamt/ 1 2026 ff.
Im 2. und 3. OG des Kita-Neubaus der Stadt an der 
Bahnhofstraße

Bauamt/ 
Kämmerei/BM'in

1 2026/2027

Im Heuweg-Nord und Spissen II Bauamt/ 
Kämmerei/BM'in

1 2027 ff.

Belegungsvorschläge für geförderte Wohnungen Hauptamt 1 laufend
7 Städtebauliche Vorentwürfe Bauamt 1 2021 erledigt

Weiterer Grunderwerb M-Quadrat / 1 2024 ff.
Bebauungsplanverfahren Bauamt/M-Quadrat 1 2024
Umlegungsverfahren M-Quadrat/Bauamt 1 2024
Erschließung Bauamt 1 2025
Senioren- und Mehrgenerationen-Wohnen Bauamt/ 

Kämmerei/BM'in
1 2026 ff.

Verkauf von Baugrundstücken Kämmerei 1 2026 ff.
8 Städtebauliche Vorentwürfe Bauamt 1 2023 erledigt

Grunderwerb M-Quadrat / 1 2024 ff.

Klimaschutz

Digitalisierung

Stadtwerke Rutesheim

Förderung Wohnungsbau 
/ Geförderter 
Wohnungsbau

Glasfaserausbau 
(Breitbandversorgung)

Baugebiet "Krautgärten 
Perouse"

Baugebiet "Spissen II"

Seite 1
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Nr.  Projekt  Erläuterungen Federführendes 
Amt

Prio- 
rität

Ausführungs- 
zeitraum

Bemer-
kungen

Bebauungsplanverfahren Bauamt/M-Quadrat 1 2024/2025
Umlegungsverfahren M-Quadrat/Bauamt 1 2024/2025
Senioren- und Mehrgenerationen-Wohnen Bauamt/ 

Kämmerei/BM'in
1 2026 ff.

Erschließung Bauamt 1 2026
Verkauf von Baugrundstücken und geförderter 
Wohnraum

Kämmerei 1 2028 ff.

9 Städtebauliche Vorentwürfe Bauamt 1 2023 erledigt
Weiterer Grunderwerb M-Quadrat /

Kämmerei
1 2024 ff.

Bebauungsplanverfahren Bauamt/M-Quadrat 1 2024/2025
Umlegungsverfahren M-Quadrat/Bauamt 1 2024/2025
Erschließung Bauamt 1 2026
Verkauf von Baugrundstücken und geförderter 
Wohnraum

Kämmerei 1 2028 ff.

10 Gewerbegebiet Aufkauf der Grundstücke KE/Kämmerei 1 2020 erledigt
Amtliche Umlegung KE/Bauamt 1 2020/2021 erledigt
Weiteres Bebauungsplanverfahren mit Bürgerbeteiligung Bauamt 1 2020/2021 erledigt

Erschließung und Umsetzung von 
Ausgleichsmaßnahmen nach dem rechtskräftigen 
Abschluss des Umlegungsverfahrens

Bauamt 1 2024/2025

Verkauf von Grundstücken BM'in/Kämmerei 1 2025 ff.
11 Bau Bauamt 1 2023/2024

Anstellung von Fachkräften / Betriebserlaubnis / Hauptamt/Bauamt 1 2024
Einweihung Hauptamt/BM'in 1 2024
Kostenfeststellung Bauamt 1 2025

12 Bedarfsermittlung aufgrund des neuen Rechtsanspruchs 
ab 2026 ff.

Hauptamt 1 2023 erledigt

Prüfung von Standorten und Alternativen Hauptamt/Bauamt 1 2023 erledigt
GR-Beschluss Hauptamt/Bauamt 1 2024 erledigt
Förderantrag Hauptamt/Bauamt 1 2024
Planung Bauamt/Hauptamt 1 2024
Bau Bauamt 1 2025/2026
Anstellung von Fachkräften / Betriebserlaubnis / 
Inbetriebnahme

Hauptamt/Bauamt 1 2026

Einweihung Hauptamt 1 2026
Kostenfeststellung Bauamt 1 2027

13 Förderantrag Hauptamt/Bauamt 1 2026/2027
Planung Bauamt/Hauptamt 1 2026/2027
Bau Bauamt 1 2028/2029
Anstellung von Fachkräften / Betriebserlaubnis / Hauptamt/Bauamt 1 2029
Einweihung Hauptamt 1 2029
Kostenfeststellung Bauamt 1 2030

14 Machbarkeitsstudie und Grundsatzbeschluss GR Bauamt/Ing.Büro 1 2023
Förderantrag Bauamt/Kämmerei 1 2024
Mit Bewilligung: Planung Bauamt/Ing.Büro 1 2025
Ausschreibung und Vergabe, Bau Bauamt/Ing.Büro 1 2026 ff.
Inbetriebnahme, Einweihung, Öffentlichkeitsarbeit Bauamt/Hauptamt 1 2028
Kostenfeststellung Bauamt 1 2029

15 Laufende Kontakte zu den Selbständigen + Betrieben BM'in/Wirtschaftsf. 1 laufend
Vermeidung von Leerständen / Unterstützung bei 
Neuvermietungen und Nachfolgeregelungen

BM'in/Wirtschaftsf. 1 laufend

Rettung des Wochenmarktes BM'in/Wirtschaftsf. 1 laufend
Einführung "Rutesheim Live" BM'in/Wirtschaftsf. 1 laufend

16 Klärung Vorgehensweise und Zeitschiene Kämmerei 1 laufend
Rechtliche Grundlagen Kämmerei 1 laufend
Prüfung aller städtischer Bereiche, Verträge, usw. Kämmerei 1 laufend
Umsetzung § 2 b UStG, sofern verpflichtend Kämmerei 1 2025 ff.

17 Unterbringung in der kommunalen 
Anschlussunterbringung

Hauptamt/BM 1 laufend erledigt

Vorläufige Unterbringung Margarete-Steiff-Straße 1 Landkreis BB 1 2024 ff. erledigt
Integration der Flüchtlinge mit Bleibeperspektive bzw. 
Bleiberecht

Hauptamt 1 laufend

Bau eines Wohnheimes und Aufstellung von Containern 
(Kauf und Miete) an mehreren Standorten, um die 
Belegung von Hallen zu vermeiden

BM'in/Hauptamt/ 
Bauamt/Kämmerei

1 2024 ff.

Kläranlage Rutesheim: 
Erneuerungen und vierte 
Reinigungsstufe

Unterbringung und 
Integration der 
Flüchtlinge

Neubau einer 
Kindertagesstätte in 
Rutesheim, 
Bahnhofstraße

Umsatzsteuerrecht § 2 b 
UStG voraussichtlich ab 
1.1.2025 oder später

Neubau/Anbau von 
Schlafräumen im 
Kindergarten Richard-
Wagner-Straße

Neubau eines Horts 
Hindenburgstraße 1

Wirtschaftsförderung

Baugebiet "Heuweg-
Nord"
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Nr.  Projekt  Erläuterungen Federführendes 
Amt

Prio- 
rität

Ausführungs- 
zeitraum

Bemer-
kungen

18 325 Jahre Waldenserort 
Perouse

Sonderveröffentlichung im Amtsblatt am 4. Juli 2024 AK Geschichte vor 
Ort/BM'in/Hauptamt

1 2024

Jubiläumsfeier im Rahmen des Dorffestes Perouse mit 
Festgottesdienst am 6./7. Juli 2024

BM'in/Hauptamt/ 
Vereine/Kirche

1 2024

Ausstellung und Führungen durch Perouse AK Geschichte vor 
Ort/PK Rutesheim

1 2024

Aufgaben Priorität 2
19 Ärztliche Versorgung 

(Fachärzte + 
Laufende Kontakte zur Kassenärztlichen Vereinigung B.-
W. (KV B.-W.) und zu Ärzten

Hauptamt 2 laufend

Unterstützung bei der Nachfolge für bestehende 
Arztpraxen und bei der Ansiedlung neuer Praxen

BM'in/Hauptamt 2 laufend

Planung von Arztpraxen im Bosch-Areal BM'in/Hauptamt 2 2024 ff.
Ansiedlung v.a. Augenarzt, Kinderarzt, Orthopäde BM'in/Hauptamt 2 2024 ff.

20 Prüfung weiterer Verbesserungen im Zuge 
Nahverkehrsplan (NVP)

Hauptamt 2 2025

Restlicher Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen Hauptamt/Bauamt 2 2024
21 Planung gemeinsam mit der Planung der Erschließung 

des Wohngebiets "Krautgärten Perouse"
Bauamt/Hauptamt 2 2024

Bürgerbeteiligung zusammen mit dem Bebauungsplan 
"Krautgärten Perouse"

Bauamt/Hauptamt 2 2024

GR-Beschluss Bauamt/Hauptamt 2 2024
Bauarbeiten Bauamt 2 2025
Abrechnung/Kostenfeststellung Bauamt 2 2026

22 Prüfung und Umsetzung von 
Verbesserungsmaßnahmen

Hauptamt/ Bauamt 2 laufend

Sculptoura Radweg über Rutesheim nach Leonberg Landkreis/ 
Hauptamt

2 2024

Errichtung von Rad-Service-Stationen bei der Sporthalle 
Bühl I, Haltestelle Hauptstraße Perouse und beim S-
Bahnhof Rutesheim

Hauptamt/ Bauamt 2 2024

Umsetzung Radverkehrskonzeption des Landkreises 
Böblingen, v.a. Verbreiterung des Radwegs zwischen 
Rutesheim und Flacht entlang der K 1017

Landkreis/ 
Hauptamt

2 2024

Umsetzung Radverkehrskonzeption des Landkreises 
Böblingen, v.a. Verbreiterung des Radwegs zwischen 
Rutesheim und Renningen entlang der K 1060

Landkreis/ 
Hauptamt

2 2025

Bau eines Radwegs zwischen Heimsheim und Perouse 
entlang der L 1179, sofern Grunderwerb Heimsheim

Land / Stadt 
Heimsheim

2 2025

Umsetzung Radverkehrskonzeption des Landkreises 
Böblingen, v.a. Bau einer Verbindung zwischen Perouse 
und Malmsheim entlang der K 1013

Landkreis/ 
Hauptamt

2 2025 ff.

23 Umbauten gemäß Landesheimbauverordnung im 
Pflegeheim Widdumhof 2023/2024

Bauamt/Hauptamt 2 2024 erledigt

Umbauten gemäß Landesheimbauverordnung im 
Pflegeheim "Haus am Marktplatz" bis 29.07.2029

Bauamt/Hauptamt 2 2029

Erneute Fortschreibung Kreispflegeplanung 2026 bis 
2030

Landkreis/ 
Hauptamt

2 2024

Bedarf für Pflegeplätze erneut prüfen Hauptamt 2 laufend
24 Grundsatzbeschluss GR und Einreichung Förderantrag Bauamt 2 2021 erledigt

Planung der Sanierung und Neugestaltung der 
Gebersheimer Straße

Bauamt 2 2024

Bau: Sanierung und Neugestaltung der Gebersheimer 
Straße

Bauamt 2 2025

Prüfung und Bewilligung von einzelnen 
Sanierungsmaßnahmen

Bauamt/ Kämmerei 2 laufend

Neubebauungen an mehreren Standorten OKS IV: 
Grunderwerb, Planung, Verkauf und Neubebauung

Bauamt/ Kämmerei 2 2024 ff.

Neubebauung des nördl. Teils im Quartier Zimmeregart / 
Holderstraße / Blumenstraße, restlicher Grunderwerb, 
Verkauf und Neubebauung

Bauamt/ Kämmerei 2 2024 ff.

Abrechnung "OKS Rutesheim IV" Bauamt/ Kämmerei 2 2030 ff.
25 Weiterentwicklung der 

Schulen
Gymnasium Rutesheim: 'Verlängerung des 
"Schulversuchs G9" um weitere 4 Jahre.

BM'in/Hauptamt/ 
Schulen

2 2023 erledigt

Umsetzung Digitalpakt an den Schulen Schulen/ Hauptamt 2 2020-2024 erledigt
Überprüfung der Raumsituation der Schulen inkl. Hort Hauptamt/ Schulen 2 laufend
Unterstützung Bestandssicherung WRS Rutesheim THS/Hauptamt 2 laufend
Weiterentwicklung der Realschule Rutesheim Realschule/ 

Hauptamt
2 laufend

26 Projektauftrag mit Zeitschiene und Erstellung der 
Bewertungsrichtlinie

Kämmerei 2 2017 erledigt

Umstellung auf Doppik mit Produktplan 
(Kostenträgerrechnung)

Kämmerei 2 2017-2019 erledigt

Vollständige Bewertung des Anlagevermögens Kämmerei 2 2017-2019 erledigt
Aufstellung erster doppischer Haushalt 2020 Kämmerei 2 2019 erledigt
Start Doppik zum 1.1.2020 Kämmerei 2 2020 erledigt
Eröffnungsbilanz zum 1.1.2020 Kämmerei 2 2022 erledigt
Erstellung doppischer Jahresabschlüsse mit 
Rechenschaftsberichten ab 2020 ff.

Kämmerei 2 laufend

Fortschreibung des 
Kreispflegeplans / 
Schaffung weiterer 
Pflegeplätze

Instandsetzung der 
Heimsheimer Straße

Umstellung 
Haushaltsrecht (von 
Kameralistik zur Doppik)

Ortskernsanierung 
Rutesheim IV: 
Neuordnung /-bebauung 
weiterer Abschnitte

Verbesserungen beim 
Stadtbus + ÖPNV

Radverkehrskonzeption 
und Umsetzung 
Radverkehrs-Konzeption 
Landkreis Böblingen

Seite 3
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anderer Ämter

Landkreis Böblingen

Informationen für Landwirtinnen und Landwirte zum 
Gemeinsamen Antrag 2024

Infoveranstaltungen in Herrenberg, Rutesheim und Böblingen
Das Amt für Landwirtschaft 
und Naturschutz informiert 
in drei Veranstaltungen zum 
Gemeinsamen Antrag und 
Änderungen gegenüber dem 
Vorjahr:
Donnerstag, 29. Februar 
2024, 19.30 Uhr in Herren-
berg-Haslach, Sportgaststätte Haslacher Hof (Häring 2)
Dienstag, 5. März 2024, 19.30 Uhr in Rutesheim, Sportgaststät-
te Bühl (Robert-Bosch-Str. 55)
Donnerstag, 14. März 2024, 19.30 Uhr in Böblingen, Landrat-
samt (Großer Sitzungssaal im A-Gebäude, 5. Stock; Parkstr. 16). 
Diese Veranstaltung kann auch online verfolgt werden. Den Link 
gibt es auf Anmeldung unter www.boeblingen.landwirtschaft-bw.
de (Stichwort „Aktuelles/Veranstaltungshinweise“)
Bis es möglich ist, den Antrag elektronisch (in FIONA) zu stellen, 
sollten alle Fragen geklärt werden. Für Fragen steht das Amt für 
Landwirtschaft und Naturschutz unter Tel. 07031 663-2330 zur 
Verfügung.

Am 18. März ist Welt-Recycling-Tag: Abfalltrennung ist 
wichtiger Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz

Der Abfallwirtschaftsbetrieb sagt „Danke“ für die hohe 
Trennbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger
Ein wenig Mühe macht es ja 
schon, Abfälle vor der Ent-
sorgung ordnungsgemäß zu 
trennen. Der Abfallwirtschafts-
betrieb Böblingen ist sich be-
wusst, was er seinen Bürge-
rinnen und Bürgern abverlangt: 
Abfalltrennung ist mittlerwei-
le eine Wissenschaft für sich, wenn man alles richtig zuordnen 
möchte.
So dürfen E-Zigaretten nicht zum Restmüll, sondern gehören zu 
den Elektrogeräten mit eingebautem Akku, ebenso Kinderschuhe 
mit eingebauten Blinklichtern. Alubedampfte Kaffeetüten sollen 
nicht zum Aluminium, weil die Schicht nur hauchdünn ist und der 
Kunststoff bei weitem überwiegt. Biologisch abbaubare Kunst-
stofftüten gehören entgegen der landläufigen Meinung nicht in die 
Biotonne. Sie sind Restmüll, weil sie sich in den Kompostier- und 
Vergärungsanlagen in der Regel nicht zersetzen und deshalb vor-
her aussortiert werden müssen.
Es gäbe noch viele weitere Beispiele, bei denen der richtige Ent-
sorgungsweg nicht sofort ersichtlich ist. Dennoch lohnt sich der 
Aufwand für eine getrennte Sammlung von Wertstoffen, weil diese 
dem Recycling zugeführt werden können. Das Wiederverwerten 
verringert den Einsatz primärer Rohstoffe wie zum Beispiel Erdöl 
für die Kunststoffindustrie oder Holzfasern für die Papierherstel-
lung. Oft sind die Einsparungen von Energie und Wasser ebenfalls 
erheblich: Dieselbe Energiemenge ist notwendig, um entweder 
eine Tonne Aluminium aus Bauxit herzustellen oder 20 Tonnen Alu-
minium aus Aluschrott zu recyceln! Wertstofftrennung schafft also 
nicht nur Platz im Restmülleimer, sondern spart auch Ressourcen 
ein und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.
Sortenrein getrennte Wertstoffe wie zum Beispiel Kunststofffolien 
und -flaschen oder Getränkekartons haben eine sehr gute stoff-
liche Wiederverwertbarkeit. Deshalb werden Wertstoffsorten wie 
diese im Landkreis Böblingen nicht vermischt im Gelben Sack ge-
sammelt, sondern getrennt auf den 31 Wertstoffhöfen angenom-
men. Der AWB freut sich sehr über die hohe Güte der im Landkreis 
gesammelten Wertstoffe. Aus Anlass des Welt-Recycling-Tages 
bedankt er sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die Abfälle 
sorgsam trennen und appelliert, dabei nicht nachzulassen und alle 
Abfälle in die richtigen Container oder Tonnen zu entsorgen.

Der Landkreis Böblingen lädt Start-ups, Gründerinnen, 
Gründer und alle, die sich für Unternehmensgründungen 
interessieren zum 10-jährigen Jubiläum von start.me.up 
mit „Start-up BW mit Elevator Pitch Regional Cup“ im 
Sparkassenforum in Böblingen ein.

Am 21. März laden der Land-
kreis Böblingen, die Kreis-
sparkasse Böblingen und die 
Senioren der Wirtschaft ab 
16.00 Uhr zum 10-jährigen 
Jubiläum der Veranstaltung 
„start.me.up“ mit „Start-up BW 
Elevator Pitch Regional Cup Böblingen“ ein. Veranstaltet wird das 
Event im Sparkassenforum der Kreissparkasse Böblingen. Start-
ups, Gründerinnen, Gründer, Unternehmerinnen, Unternehmer 
und alle, die sich für Unternehmensgründungen interessieren, wird 
dort die Möglichkeit geboten, sich einem Publikum und einer Jury 
bestehend aus regionalen Institutionen, potenziellen Investorin-
nen, Investoren, Geschäftspartnerinnen, Geschäftspartnern sowie 
Kundinnen und Kunden zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen, 
von der Erfahrung anderer Gründerinnen und Gründer zu profitie-
ren oder sich von der Startup-Szene inspirieren zu lassen.
Im Rahmen der Veranstaltung wird der „Start-up BW Elevator 
Pitch Regional Cup Böblingen“ ausgetragen. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer müssen innerhalb von drei Minuten Zuhörerinnen 
und Zuhörer sowie die Jury von ihren Ideen und Produkten über-
zeugen. Ein Businessplan ist nicht notwendig. Der Gewinner oder 
die Gewinnerinnen und Gewinner erhält ein Preisgeld und darf 
beim Landesfinale Startup-BW am 28. September 2024 teilneh-
men. Zusätzlich wird es noch einen Sonderpreis vom AI xpress in 
Böblingen geben. Hier entscheidet alleine das Publikum, wer den 
Gutschein für 3 Monate Coworking xpress und Maker xpress im 
AI xpress in Böblingen erhält.
Landrat Roland Bernhard, der die Preisverleihung zusammen mit 
Vertretern aus dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Touris-
mus vornehmen wird, lobt den Wettbewerb: „Der Landkreis Böb-
lingen setzt sich mit viel Hingabe dafür ein, Gründungen durch 
eine breit gefächerte Palette von Maßnahmen zu fördern. Einen 
besonderen Meilenstein bildet dabei unser Wettbewerb, der in-
novative Start-ups unterstützt. Hier haben Jungunternehmer die 
Möglichkeit, ihre Ideen vor einer Fachjury zu präsentieren und 
nicht nur wertvolles Feedback zu erhalten, sondern auch die 
Chance auf ein attraktives Preisgeld. Wir sind stolz darauf, mit die-
sem Format bereits seit 10 Jahren einen bedeutsamen Beitrag zur 
Förderung von Gründungen in unserem Landkreis zu leisten. Im 
Rahmen dieses Jubiläums setzen wir weiterhin auf die Stärkung 
und Entwicklung von Gründergeist in unserer Region“.
Dr. Sascha Meßmer, der Wirtschaftsbeförderer des Landkreises, 
hebt hervor: „Jeder, der mit dem Gedanken einer Gründung spielt 
und Informationen sucht, ist bei uns herzlich willkommen. Das 
Rahmenprogramm wurde gezielt so gestaltet, dass auch Perso-
nen, die sich noch in den Anfängen einer Neugründung befinden, 
von der Veranstaltung ‚start.me.up‘ optimal profitieren können.“
Wolfgang Vogt, Vorstand der Senioren der Wirtschaft, Mitinitiator 
der Veranstaltungsreihe und Moderator der ersten Stunde, freut 
sich über das zehnjährige Jubiläum: „Mit dieser Veranstaltung sind 
wir seit vielen Jahren erfolgreich und passen sie regelmäßig den 
Bedürfnissen unserer Zielgruppen, Gründerinnen und Gründer so-
wie Start-ups, an. Auch dieses Jahr haben wir wieder ein span-
nendes Programm.“
Im Rahmen der Veranstaltung „Fit für die Gründung II“ fand am 
6. Februar 2015 im Headquarter der IBM in Ehningen der erste
regionale Wettbewerb mit den ersten zehn Pitcher im Landkreis
Böblingen vor über 100 Zuhörern statt. Die Wirtschaftsförderung
Landkreis Böblingen ist stolz, dass der Start-up BW Regional Cup
Böblingen nun im zehnten Jahr im Landkreis stattfindet und je-
des Veranstaltungsjahr ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin zum
Landesfinale Startup-BW gesendet werden konnte. Insgesamt
standen seit dem Start 75 Jungunternehmer/-innen auf der Büh-
ne und präsentierten unterschiedlichste Geschäftsmodelle von
der 3D-Erfassung von Innenräume über Schokoladenpartys, Di-
gitalisierung von kommunaler Bau- und Liegenschaftsverwaltung,
Vermittlung von chinesischen Fachkräften an deutsche Unterneh-
men, nachhaltige Eislöffel, digitale Schüler-Plattform für Präsenta-
tionen, Karteikarten und Lernmittel, datenbasierte Dienstleistung
zur Steigerung der Energieeffizienz von Industrieunternehmen bis
zu einer App, die Familien, Kindergärten, Schulen und Vereine ver-
knüpft.



Stadtnachrichten
Rutesheim

Nummer 11
Donnerstag, 14. März 2024 23

Die Gewinnerinnen und Gewinner von Böblingen haben auch bei 
den Landesfinalen begeistert, insbesondere Spoontainable, die 
die Gewinnerinnen des Start-up BW Landesfinale wurden oder 
Knowunity, das Schüler-Startup aus Sindelfingen, die in 2020 
zwar „nur“ zweite im Landeswettbewerb wurden, heute mit ihrem 
Start-up jedoch weltweit durchgestartet sind, die größte Lernplatt-
form in Europa anbieten und über 10 Millionen Nutzer haben.
Wir freuen uns sehr auf der Bühne bei start.me.up 2024 als Gäste 
Amelie Vermeer und Julia Piochetta von Spoontainable (Gewin-
nerinnen 2019) wie auch Mathias Heinzler von Baupilot (Gewin-
ner von 2017), Tim Rühle von Fit & fröhlich wie auch Katja Groß-
mann von Kernique (Teilnehmer/-innen 2020) begrüßen zu dürfen. 
Sie erzählen uns von ihrem Start-up-Werdegang, was die start.
me.up-Teilnahme für sie bedeutete, welchen Herausforderungen 
sie sich stellen mussten und welche Tipps sie für Gründer und 
Gründerinnen haben.
Im Mittelpunkt steht unser diesjähriger Elevator Pitch, zu dem 
wir schon 20 rekordverdächtige Anmeldungen von unterschied-
lichsten Start-ups haben. Nur 10 dürfen final auf die Bühne und 
werden im Vorfeld durch Voting bestimmt. Abstimmen kann jeder 
– Informationen zu den Teams und zum Voting bzw. die Links sind
auf der Start.me.up-Webseite zu finden startup-bb.de/startmeup
Parallel zur Veranstaltung findet der Start-up-Showroom im Foyer
des KSK-Forums statt, bei dem sich Start-ups mit ihren Ideen prä-
sentieren wie auch Unterstützungsverbände wie z. B. die Senioren
der Wirtschaft, die KSK, die IHK, Wirtschaftsjunioren, die offen für
alle auftretenden Gründungsfragen sind.
Nach der Auszeichnung der Gewinner des Elevator Pitch Regional
Cups bietet sich den Teilnehmenden die Gelegenheit, bei einem
„Get-together“ durch ungezwungenes Netzwerken hilfreiche Infor-
mationen; Insider-Wissen und Inspirationen zu erhalten und neue
Kontakte zu knüpfen.
Veranstaltungsdatum: 21. März 2024 von 16.00 Uhr und bis 
ca. 20.30 Uhr.
Veranstaltungsort: Sparkassenforum der Kreissparkasse Böb-
lingen (Bahnhofstraße 8, 71034 Böblingen)
Eine Anmeldung für „start.me.up“ ist ab sofort unter startup-bb.
de/startmeup möglich. Die Veranstaltung ist kostenfrei, für Geträn-
ke und Snacks wird gesorgt.
Unter www.startup-bb.de können sich Interessierte ganz allge-
mein über Hilfestellungen zur Gründung informieren.
Weitere Infos unter startup-bb.de/startmeup
Kontakt:
Christine Koppenhöfer / Michaela Dinkelacker
Landratsamt Böblingen
Wirtschaftsförderung Landkreis Böblingen
E-Mail: c.koppenhoefer@lrabb.de m.dinkelacker@lrabb.de
Telefon: 07031 663 1675 oder 3497

Antrag auf Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt 
nun auch online möglich

Die Beantragung von Leistun-
gen der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminde-
rung nach dem SGB XII sowie 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach 
dem SGB XII beim Landratsamt 
Böblingen ist nun auch über ei-
nen Onlineantrag möglich.
Den entsprechenden Antrag findet man auf dem Serviceportal 
Baden-Württemberg oder unter folgenden Links:
Antrag auf Grundsicherung: https://www.service-bw.de/zufi/leis-
tungen/677
Antrag auf Hilfe zum Lebensunterhalt: https://www.service-bw.
de/zufi/leistungen/951
Es können auch erforderliche Nachweise oder Nachrichten durch 
das Portal übermittelt werden.
Technische Voraussetzung für den Onlineantrag ist die Registrie-
rung beim Serviceportal Baden-Württemberg.

SEKUNDEN 
ENTSCHEIDEN
IM NOTFALL
Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst
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Allgemeine Bekanntmachungen

Schwarzwaldverein Weil der Stadt-Leonberg e.V.: 
After Work Walking 2024

Physiotherapie 
KÖRPERWERK 

After Work Walking 2024
Natur, Kultur und Bewegung am Feierabend
Termine: jeden Mittwoch ab 3. April bis 31. Juli

Beginn: 18.30 Uhr

Wir sind in zwei Gruppen mit Ihnen unterwegs:
• Gruppe 1: Dauer ca. 1,5 Std., ca. 4 – 6 km; gemütliches Tempo
• Gruppe 2: Dauer ca. 2,5 Std., ca. 9 – 11 km

Treffpunkte im April:
• 03.04.: Möttlingen, Wanderparkpl. Möttlinger Köpfle, L 343,

Weil der Stadt - Ri. Möttlingen re.
• 10.04.: Merklingen, Schützenhaus, L 343 Weil der Stadt i.Ri.

Bad Liebenzell
• 17.04.: Schafhausen, Friedhofsparkplatz, Obere Straße/Hin-

ter Höfen
• 24.04.: Simmozheim, Wanderparkplatz Hörnle, L179 (Verlän-

gerung Steigstr. Simmozheim)

Treffpunkte im Mai:
• 08.05.: Althengstett, Parkplatz Fa. Schnaufer KG, Gaststätte

Trollinger, Im Mönchswasen 1
• 15.05.: Grafenau-Dätzingen, Parkplatz am Schloß, Schloß-

straße 1,
• 22.05.: Althengstett, Parkpl. „Zum Bierkönig“, Heimberg 1,

ggü. MCSS-Ring, Gechinger Str.
• 29.05.: Neuhausen, Monbachhalle/Sportplatz (Monbachstra-

ße), Ortsende Ri. Schellbronn

Treffpunkte im Juni:
• 05.06.: Malmsheim, Wanderparkpl. 100 m li. hinter Bosch-

Kreisel beim Bosch Entw. zentrum
• 12.06.: Lehenweiler, Wanderparkpl. Venusberg, Ortseing. li.

Kirchweg, dann 1 km i. Ri. Aidl.
• 19.06.: Weil der Stadt, Carlo-Schmid-Platz ggü. E-Center,

Hermann-Schnaufer-Straße 7
• 26.06.: Heimsheim, Sportplatz, Auf der Wanne 1

Treffpunkte im Juli:
• 03.07.: Münklingen, Wanderparkpl. am Büchelberg an der K

4561 Münkl.-Neuhausen re.
• 10.07.: Warmbronn, Wanderparkplatz am See, Lämmlestra-

ße folgen (vorbei am Friedhof)
• 17.07.: Ottenbronn, Am Sportplatz 3
• 24.07.: Tiefenbronn, Sportpl., (Gasthaus zum Forcheneck)

Alte Wimsheimer Str. 5/2
• 31.07.: Mühlhausen, Sportplatz im Würmtal, an der L1182

Ri. Pforzheim

Was sonst noch interessiert:
Das „After Work Walking“ ist ein offener Feierabend-Wandertreff, 
der ab 3. April 2024 bis zu den Sommerferien jeden Mittwoch 
stattfindet.
Bei diesen Wanderungen genießen wir die herrliche Landschaft 
des mittleren Heckengäus und den Randgebieten des nördlichen 
Schwarzwaldes rund um Weil der Stadt zum Ausklang des Tages.
Dabei können Sie die Strapazen des Tages hinter sich lassen!
• Das Tempo richtet sich nach den Teilnehmern
• Die Teilnahme ist für Mitglieder kostenlos/ über eine Spende

freuen wir uns
• keine Anmeldung aber gutes Schuhwerk erforderlich
• Der Veranstalter übernimmt keine Haftung, jeder Teilnehmer

trägt für sich die volle persönliche Haftung/ Mitglieder sind
haftpflicht- und unfallversichert

• Die Touren werden von einem erfahrenen Wanderführer ge-
leitet

• Gewandert wird bei fast jedem Wetter; ein Abbruch/Absage
der Wanderung wegen Unwetter bzw. Unwetterwarnung liegt
im Ermessen des Wanderführers

• Die Wanderungen werden im Bonus-System einiger Kranken-
kassen berücksichtigt

• Die Wanderungen erfüllen die Anforderungen zum Deutschen
Wanderabzeichen
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Veranstalter: Schwarzwaldverein Weil der Stadt-Leonberg 
e. V. Internet: www.schwarzwaldverein-wds.de,
E-Mail: afterwork@schwarzwaldverein-wds.de/
Handy: 01573 7 29 13 80

Digitalisierung in der Produktion im Fokus

Seminarreihe „Produktion für die Zu-
kunft“: Den digitalen Wandel in produ-
zierenden Unternehmen sinnvoll gestal-
ten
Die fortschreitende Digitalisierung ist in 
der Produktionsbranche längst mehr 
als ein Trend – sie ist unverzichtbarer 
Bestandteil einer zeitgemäßen Unternehmensstrategie. Ange-
sichts der Herausforderung, sich durch gezielte Vernetzung und 
Digitalisierung zukunftsfähig aufzustellen, lädt das Zentrum Digi-
talisierung Region Stuttgart (ZD.BB) zur neuen Seminarreihe „Pro-
duktion für die Zukunft“ ein.
Die Veranstaltung besteht aus den beiden Teilen „Produktion für 
die Zukunft (I)“ am 14. März und „Produktion für die Zukunft (II)“ 
am 16. April 2024. Veranstaltungsort ist das ZD.BB in der Danzi-
ger Straße 6 in Böblingen.
Die Seminarreihe adressiert Schlüsselthemen der Digitalisierung in 
der Produktion:
• Welche Ziele sollten für die Produktions-IT definiert werden?
• Welche Digitalisierungswerkzeuge sind relevant?
• Welche Randbedingungen sind bei Digitalisierungsprojekten

zu beachten?
• Wie entwickelt man eine maßgeschneiderte Digitalisierungs-

strategie für das eigene Unternehmen?
Der Referent Ullrich Möllmann verfügt über langjährige Erfahrung 
im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Entwicklung von Di-
gitalisierungsprodukten. Mit seiner Expertise unterstützt er Unter-
nehmen bei der Entwicklung und Umsetzung digitaler Produkti-
onskonzepte.
Die Veranstaltung bietet nicht nur fundiertes Wissen, sondern 
auch eine hervorragende Gelegenheit zum Networking und Erfah-
rungsaustausch mit Branchenkollegen. Nach dem ersten Semin-
arteil verstehen die Teilnehmer die Vorgehensweise bei Digitalisie-
rungsprojekten, haben einen Überblick über aktuelle Technologien 
und kennen die relevanten Erfolgsfaktoren. Im zweiten Teil der 
Seminarreihe werden eigene Praxisbeispiele bearbeitet, um das 
Gelernte in die Praxis umzusetzen.
Interessierte können sich über die Website des ZD.BB für die Se-
minarreihe anmelden: www.zd-bb.de/anmeldung-zdbb-akademie/
Hintergrundinfos ZD.BB
Das ZD.BB ist die zentrale Beratungsstelle für Unternehmen und 
Start-ups aus dem Landkreis Böblingen und der Region Stuttgart 
rund um das Thema der Digitalisierung. Das ZD.BB unterstützt 
kleine und mittlere Unternehmen bei der Bewältigung des digitalen 
Wandels. Dazu gehören die Entwicklung digitaler Geschäftsmo-
delle für alle Branchen, die Qualifizierung von Fachkräften und die 
Förderung einer digitalen Unternehmenskultur. Das ZD.BB wird 
als regionaler Digital Hub vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus Baden-Württemberg gefördert.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: Weltverbraucher-
tag am 15. März: Sicher online trotz Fakeshops & pay later

Bundesweite Kampagne 
„Pass auf deine Mäuse auf“
Im Vergleich zu 2020 hat sich die Anzahl der Beschwerden zu 
Fakeshops bei den Verbraucherzentralen im Jahr 2023 fast ver-
sechsfacht. Gleichzeitig hat der Fakeshop-Finder der Verbrau-
cherzentralen mittlerweile 56.500 Fakeshops identifiziert. Neue 
Herausforderungen stellen sich auch durch komplizierte Vertrags-
konstruktionen bei „buy now, pay later“. Online-Shopping steht 
deshalb im Zentrum der bundesweiten Kampagne der Verbrau-
cherzentralen zum Weltverbrauchertag.
„Online-Shopping ist oft bequem, aber leider muss man auch 
genau hinschauen. Neben dem Dauerthema Fakeshops sind es 
aktuell Angebote, die einen einfachen Zahlungsaufschub verspre-
chen und am Ende oft mit Zusatzkosten und komplizierten Ver-
tragskonstruktionen verbunden sind“, sagt Oliver Buttler, Abtei-
lungsleiter Telekommunikation, Internet, Verbraucherrecht bei der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Beschwerden wegen Online-Shopping
Bundesweit registrieren die Verbraucherzentralen immer mehr Be-
schwerden wegen Online-Shopping. Im Jahr 2023 gab es über 
6.900 Verbraucherbeschwerden, die sich direkt auf das Thema 
„Fakeshops“ bezogen. In den letzten Jahren ist die Anzahl der 
Beschwerden zu Fakeshops kontinuierlich gestiegen und hat sich 
seit dem Jahr 2020 annähernd versechsfacht.

Fakeshop-Finder
Der Fakeshop-Finder der Verbraucherzentralen hat sich als wir-
kungsvolles und alltagstaugliches Tool erwiesen, das Online-
Shopping sicherer macht. Auf www.fakeshop-finder.de können 
Verbraucher/-innen Shop-Adressen eingeben und eine Einschät-
zung erhalten, ob es sich um seriöse Anbieter handelt. Durch-
schnittlich geben sie im Monat etwa 200.000 Mal Shop-Adressen 
ein. Insgesamt wurden so 1,48 Millionen Websites überprüft und 
56.500 Fakeshops identifiziert.

Pay later – Das Gegenteil von bequem
Immer öfter bieten insbesondere Online-Shops Möglichkeiten an, 
die Zahlung des gekauften Artikels zu „verzögern“. Zwar fallen bei 
Bezahldiensten bei einem begrenzten Zahlungsaufschub zunächst 
keine Kosten an, problematisch sind jedoch vereinbarte Raten-
zahlungen. Wird in möglichst vielen Raten bezahlt, so kommen 
zum Betrag rund 10 Prozent Sollzinsen hinzu. Außerdem besteht 
die Gefahr, bei vielen Ratenzahlungskäufen den Überblick über die 
laufenden Kosten zu verlieren und in eine Verschuldungsspirale zu 
gelangen. Am Ende sind die Artikel so viel teurer als geplant.

Informationsangebote der Verbraucherzentralen
• Fakeshop-Finder:

www.vz-bw.de/fakeshopfinder
• Zugang zu den Web-Seminaren

über Online-Shopping und „buy
now, pay later“: www.vz-bw.de/
weltverbrauchertag2024

Deutsche Rentenversicherung: Gesetzliche Rente

Bis 2. April freiwillige Rentenbei-
träge einzahlen – Rentenanspruch 
erwerben und die Renten erhöhen
Wer nicht oder nicht mehr in der ge-
setzlichen Rentenversicherung pflicht-
versichert ist, sollte sich über die 
Möglichkeit freiwilliger Rentenbeiträge informieren. Damit kann ein 
eigener Rentenanspruch erworben, erhöht oder eine schon beste-
hende Anwartschaft auf Erwerbsminderungsrente unter bestimm-
ten Voraussetzungen aufrechterhalten werden. Freiwillige Beiträge 
zur gesetzlichen Rentenversicherung für das Jahr 2023 können 
noch bis zum 2. April 2024 gezahlt werden. Darauf weist die Deut-
sche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) hin.

Freiwillige Beiträge für gesetzlich Rentenversicherte
Die Anzahl und Höhe der Beiträge ist innerhalb eines bestimmten 
Rahmens selbst bestimmbar: Auf die Anzahl der bis zu 12 Mo-
natsbeiträge kommt es an, wenn Mindestversicherungszeiten für 
einen Rentenanspruch benötigt werden. Hingegen ist die Höhe 
der Beiträge wichtig, wenn die eigenen Rentenansprüche gestei-
gert werden sollen. Bei einer Zahlung 2024 für 2023 ist die monat-
liche Beitragshöhe beliebig zwischen 100,07 Euro und 1.357,80 
Euro wählbar. Grundsätzlich gilt: Jeder Beitrag erhöht die Alters-
rente oder später die Hinterbliebenenversorgung.
Durch die Zahlung freiwilliger Beiträge steigt die Rentenanwart-
schaft nach den im Jahr 2024 geltenden Werten zwischen 5,35 
und 75,10 Euro monatlich, je nach Höhe des einbezahlten Bei-
trags.

Wer kann freiwillige Beiträge leisten
Grundsätzlich dürfen alle Menschen, die mindestens 16 Jahre alt 
sind – unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft – freiwillige Bei-
träge leisten, sofern sie in Deutschland leben. Diese Möglichkeit 
besteht zudem für deutsche Staatsangehörige, die ihren Wohnsitz 
im Ausland haben. Auch wer eine vorgezogene Altersrente be-
zieht, kann bis zum Erreichen des regulären Rentenalters freiwilli-
ge Beiträge zahlen. Dies erhöht dann die Rente mit Erreichen der 
Regelaltersgrenze.

Information und Beratung
Mehr Informationen enthält die kostenfreie Broschüre „Freiwillig 
rentenversichert: Ihre Vorteile“. Sie kann unter www.deutsche-
rentenversicherung.de heruntergeladen werden oder per E-Mail 
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(presse@drv-bw.de) bestellt werden.
Anträge auf freiwillige Beitragszahlungen lassen sich einfach online 
auf der Website der Deutschen Rentenversicherung Baden-Würt-
temberg (www.drv- bw.de) unter der Rubrik Online-Services stellen.
Wer sich vorher lieber telefonisch, per Video oder vor Ort beraten 
lassen möchte, wendet sich an die regionalen Beratungsstellen 
unter www.drv-bw.de/kontaktHier finden sich auch die Adressen 
der ehrenamtlichen Versichertenberatenden aus der eigenen 
Nachbarschaft.

Kindertagesstätten

Perouser Kindergarten

Die Perouser Krautköpfle beim Pferdemarkt in Leonberg 
am 13.02.2024

Ein Highlight der Kinderkrippe 
Perouse und der Sonnenkin-
der der Grünen Gruppe war 
die diesjährige Teilnahme am 
Pferdemarkt in Leonberg. Mit 
der Startnummer 26 reihten wir 
uns im Umzug ein und es war 
für alle ein Erlebnis mitzulaufen 
und Süßigkeiten zu verteilen. 
Viele bekannte Gesichter haben 
uns gewunken oder zugerufen, 
das war sehr schön. Durch das 
herrliche Wetter konnten alle 
den Nachmittag in vollen Zügen 
genießen. Vielen Dank nochmal 
an alle Kinder und auch die 
Eltern der Krippenkinder, die 
dieses Highlight mit unterstützt 
haben und dabei waren.

Schulnachrichten

Theodor-Heuss-Schule
GWS Rutesheim

Die Werkrealschule springt!
Am 8. Februar stand der Win-
tersporttag der Werkrealschule 
Rutesheim an. Dieses Jahr ging 
es geschlossen in die Sprung-
bude nach Bad Cannstatt. Auf 
einer Fläche von 1700 qm mit 6 
unterschiedlichen Bereichen 
und mehr als 80 Trampolinen, war der Spaß beim Springen garan-
tiert.
Es machten sich also 80 Schü-
ler und 9 Begleitpersonen auf 
den Weg nach Stuttgart.
Um ans Ziel zu kommen, nutz-
ten wir die öffentlichen Ver-
kehrsmittel, was völlig stressfrei 
und ohne Probleme vonstat-
tenging.
An der Sprungbude angekom-

men gab es erst mal eine Einweisung, für jeden ein paar schicke 
Sprungsocken und eine kurze Erwärmung. Schon ging es los und 
es wurden die unterschiedlichen Bereiche erkundet. Ob in den 
Dodgeball-Arenen, beim Slam-Dunk, beim Base-Jump, beim Circ-
le-Jump oder beim Free-Jump, überall wurde gesprungen und ge-
lacht. Neu waren für uns die Bereiche Reaction-Wall und der Valo-
Jump, hier konnte man seine Reaktion testen und beim Valo-Jump 
virtuell gegen einen Mitschüler oder wahlweise Lehrer spielen.
Am Anfang noch über die 
Sprungzeit gelacht, stellten 
einige Schüler doch schnell 
fest, wie anstrengend Trampo-
linspringen ist und der Mus-
kelkater war vorprogrammiert. 
Vom ausdauernden Auf- und 
Abspringen bis hin zum Rück-
wärtssalto war alles dabei. 
Auch ein Battle zwischen 
Lehrerinnen und Schüler und 
Schülerinnen der Klassen 8 
und 9 durfte nicht fehlen. Als 
Sieger gingen natürlich die 
Schüler hervor.
Viel zu schnell ging die schöne 
Zeit in der Sprungbude vorbei 
und es war schon wieder Zeit, 
die Sachen zu packen und sich auf den Heimweg zu machen. Mit 
der U2 bis zur Haltestelle Rotebühlplatz und dann mit der S60 bis 
nach Rutesheim kamen alle unverletzt und glücklich am Bahnhof an.
Ein Riesendank geht an den Förderverein der THS, der den Win-
tersporttag der WRS mal wieder tatkräftig unterstützt hat. Ohne 
die Unterstützung wären viele der Aktionstage der WRS Rutes-
heim nicht in diesem Umfang möglich.

Gymnasium Rutesheim

Einladung zum Singspiel der 5. Klassen „Kalif Storch“
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Volkshochschule

Vhs Leonberg
Geschäftsstelle: Neuköllner Straße 3-5, Telefon 30 99 30, Fax 30 
99 10, www.vhs.leonberg.de

Vhs Rutesheim
Das neue Programm ist da!
Das neue Vhs-Programm für 1/24 liegt für Sie in Rathäusern, 
Ortschaftsverwaltungen, Banken, Sparkassen, Schreibwarenge-
schäften, Büchereien, Post-Agenturen und in den Räumen der 
Vhs kostenlos bereit. Ab diesem Zeitpunkt finden Sie das Pro-
gramm auch online (www.vhs.leonberg.de).

241-1702BV
Wärmedämmung von Bestandsgebäuden
Durch eine nachträgliche Wärmedämmung von Wänden und 
Dach verringern Verbraucher nicht nur ihre Heizkosten. Die ver-
besserte Gebäudehülle macht das Wohnen auch komfortabler 
und schützt das Haus vor Feuchtigkeit und Schimmel. Dennoch 
sind viele Verbraucher unsicher, ob sie ihr Haus nachträglich däm-
men sollten. Diplom-Ingenieur Andreas Köhler, Energieberater der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, klärt über geeignete 
Dämmstoffe und Maßnahmen auf, hilft Verbrauchern, Fehler zu 
vermeiden und informiert über Kosten und Förderprogramme.
In Kooperation mit der Verbraucherzentrale BW e. V.
Andreas Köhler
Montag, 18.03.2024, 18:00-20:00 Uhr
Theodor-Heuss-Schule Rutesheim, Musiksaal
5,00 € (Anmeldung erwünscht, Restkarten an der Abendkasse)

241-1302BV
Glanzlichter Skandinaviens
Ein Reisebericht
Die Reise zur Mitternachtssonne am Nordkap beginnt in Ham-
burg. Der Weg führt über Dänemark, Südschweden nach Finn-
land. Es geht entlang der Finnischen Seenplatte weiter auf der 
Eismeerstraße zum Höhepunkt der Reise, dem Nordkap. Wir 
machen unter anderem Halt in Kopenhagen, Stockholm, Helsinki 
und am Polarkreis in Rovaniemi, wo der Weihnachtsmann wohnt. 
Die Fahrt zurück führt an den Fjorden der Westküste Norwegens 
entlang zu den Lofoten. Wir erleben beeindruckende Natur in fast 
menschenleeren Gegenden, Rentiere am Rand der Autobahn 
und endlose Kiefern- und Birkenwälder im intensiven klaren Licht 
Skandinaviens.
Karl-Heinz Unterberger
Mittwoch, 10.04.2024, 19:30-21:00 Uhr
Christian-Wagner-Bücherei, Bürgersaal
6,00 € (Anmeldung erwünscht, Restkarten an der Abendkasse)

241-2728B
Tierisch gut ohne Tier: Es muss nicht immer Fleisch sein!
Fleischlos kann so lecker sein! Frisches Gemüse und Getreide 
liegen hier ganz klar im Vordergrund. Von fertigen, vegetarischen 
Fleischersätzen halten wir an diesem Abend großen Abstand und 
zaubern mit den Mitteln des Gemüsegartens. Alle Rezepte sind 
alltagstauglich und auch Kochanfänger/-innen kommen hier auf 
ihre Kosten.
Nicole Östereicher
Dienstag, 09.04.2024, 18:00-22:00 Uhr
Theodor-Heuss-Schule Rutesheim, Küche
Fachklassenbau
42,00 € (inkl. 18,00 € Lebensmittelkosten)

241-3712B
Linedance-Workshop
für Teilnehmer/-innen mit und ohne Vorkenntnisse
Martina und Martin Raus
Sa., 20.04.2024, 14:30-16:30 Uhr
Sporthalle Bühl 1 Rutesheim, Fitnessraum
22,00 € (keine Ermäßigung)

241-3714B
West-Coast-Swing-Workshop
für Anfängerpaare, mit und ohne Vorkenntnisse
Der West Coast Swing ist in den USA einer der Trendtänze und 
auch in Europa gewinnt er durch seine Dynamik, fließenden, lang-
samen Bewegungen und Improvisationsfreiheit immer mehr be-
geisterte Anhänger. Er ist auf kleinster Tanzfläche einsetzbar und 

Am 20. und 21. März 2024, jeweils um 18.30 Uhr in der Aula des 
Schulzentrums, entführen jeweils drei Klassen der Klassenstufe 5 
die Gäste mit einem Singspiel über das bekannte Märchen „Kalif 
Storch“ von Wilhlem Hauff in ferne Zeiten, zu einem gelangweilten 
Kalifen und seinem Wesir. Die beiden lassen sich von der Idee 
faszinieren, sich mithilfe eines Zauberpulvers in ein Tier verwan-
deln zu können. In Störche verwandelt begeben die beiden sich 
nun auf eine abenteuerliche Reise mit vielen Begegnungen, die in 
Liedern und einem bunten Schauspiel zum Leben erweckt wird. 
Problem dabei ist nur: Kalif und Wesir haben das Zauberwort zur 
Rückverwandlung vergessen. Ob ihnen der Dichter Wilhelm Hauff 
selbst dabei helfen kann? Ihn haben die Schülerinnen und Schüler 
nämlich als Gast auf die Bühne eingeladen und vielleicht rückt er 
ja das Zauberwort als Gastgeschenk bei seinem Besuch heraus.

Begleitet werden die 5. Klassen bei ihrem Stück vom Schulor-
chester und der Technik-AG, die für guten Ton und rechtes Licht 
sorgen.

Auswärtige Schulen

Ferdinand-Porsche-Schule

 
 
 
 
 
 
 

Herzliche Einladung 
zum Ostermarkt am 15.03.2024 von 15.00-18.00 Uhr 

in der Ferdinand-Porsche-Schule, Weissach 
 

 
15:00 Uhr Musiksaal:  

Musikalische Begrüßung durch Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 3+4  

 Musiksaal:  
Eröffnung durch Frau Karcheter 

 

ab 15:15 
Uhr  

Bewirtung in der Mensa: 
Kaffee, Kuchen, Kaltgetränke, Waffeln, Hotdogs,… 
durch Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 + 10,  Elternbeirat / 
Förderverein  

 

 Tieranhänger aus Filz, Osterfiguren „Beton“, Holzküken 

 Windlichter, Türkränze, Salzteig-/Filzanhänger 

 Fensterkranz, Osterkarte, Tontöpfchen, Wollküken, Ast/Hase aus Papierdraht 

 Ostereier aus Modelliermasse, Kullerhasen, Osterhasen/-eier in Fraktur, 
Osterkarten, Hasengirlande/-becher, Hase auf Holz 

 Lesezeichen, Kerzen, Schlüsselanhänger 

 Osterhase aus Jute/Stoff/Beton, Osterbild (gefilzte Hasen), Filz-
Osterkörbchen 

 Sonnenfänger aus Baumscheiben, bepflanzte Hasen-Tontöpfchen 

 Ostergras-Schalen und –Becher,  Birkenscheiben-Spiel, Schnur-Ostereier 

 Osterkerzen, Backmischung, Geschenkpapier, Osterdeko, Popcorn in 
Osternestern 

 Osterkörbchen mit Süßigkeiten, Pompom-Hasen, Armbänder 
+Schlüsselanhänger, Gips gießen+bemalen, Dosenwerfen 

 Kinderladen, Bastelwerkstatt: Glitzertattos, Buttons,… 
Spiel und Spaß  

 Osterbilder im Monet-Stil, Osterplätzchen  

  

Osterfeuer und Osterstationen 

 

Angebote im Hauptgebäude und Neubau 
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die musikalische Bandbreite ist quasi grenzenlos. Man kann ihn 
auf Blues, Swing, R'n'B, Rock, Pop, Funk bis hin zu Clubsounds 
tanzen. Die ersten Basics sind schnell zu erlernen. Das Trainerpaar 
vermittelt diese und einige Grundfiguren in sehr unterhaltsamer 
Form. Es sind Paare jeden Alters herzlich willkommen! Bitte mel-
den Sie nur eine Person pro Paar an und bringen Sie Schuhe 
mit glatter Sohle oder Tanzschuhe sowie ein Getränk mit.
Martina und Martin Raus
Sa., 20.04.2024, 17:00-19:00 Uhr
Sporthalle Bühl 1 Rutesheim, Fitnessraum
30,00 € (pro Paar, keine Ermäßigung)

241-2960B
Yoga und Natur
Yoga am Waldrand, auf Wiesen oder an sehr schönen Aussichts-
plätzen ist eine wundervolle Möglichkeit, die Seelenkräfte zu stär-
ken, den Geist zu beruhigen und den Körper mit frischem Sau-
erstoff zu versorgen. Betrachtungsübungen in der Natur stärken 
die Objektivität, lenken die Aufmerksamkeit vom Körper weg und 
ordnen die Seelenkräfte. Dies sind: Denken, Fühlen und Wollen. 
Im Alltag sind diese vermischt! Durch eine ruhige Vorstellungs-
bildung entwickelt sich eine Interesse zu Blumen, Bäume, Tieren 
und Landschaften. Bitte mitbringen: Bequeme und wetterfeste 
Kleidung und Schuhe. Der Kurs findet bei jedem Wetter statt.
Ralf Odebrecht
Sa., 27.04.2024, 10:00-12:15 Uhr
Treffpunkt: Flachter Tor
18,00 € (keine Ermäßigung)

Persönliche Anmeldung in der Geschäftsstelle Leonberg
Neuköllner Str. 3-5
71229 Leonberg
Neue Telefonnummer: 07152-99049-30
E-Mail: vhs@leonberg.de
Montag bis Freitag von 9 bis 11.30 Uhr
Dienstag und Mittwoch von 14 bis 16.30 Uhr 
Donnerstag von 14 bis 18 Uhr

Christian-Wagner-Bücherei

Heute ist Zuhören und Genießen:
Karin Hammer und Marie-Luise Schwarz unterhalten Sie heute 
von 14.30 Uhr bis 16 Uhr im Bürgersaal beim Zuhören und 
Genießen mit einer bunten Auswahl an Literatur. Bitte haben Sie 
Verständnis, wenn die Veranstaltung heute bereits ausverkauft ist.

Repair Café am Samstag, 16. März:
Das nächste Repair-Café ist bereits am kommenden Samstag, 
16. März, 9 Uhr bis 13 Uhr. Das engagierte Rutesheimer Repa-
raturteam gibt Hilfe zur Selbsthilfe bei der Reparatur von Fahrrä-
dern, Gegenständen, elektrischen Geräten, Elektronik und Texti-
lien. Organisator Albrecht Beck nimmt Reparaturwünsche auch 
schon am Freitag, 15. März, 17 Uhr bis 18 Uhr im Erdgeschoss 
der Bücherei entgegen. Ein Tipp für alle Tonie-Fans: Das Ru-
tesheimer Reparaturteam kümmert sich auch um Tonie-Boxen, 
die keinen Ton mehr von sich geben. Vorbeibringen – und der 
Hörspaß kann weitergehen.

Videospiel = Killerspiel? am 19. März:
Welche Gefahren bei Videospielen lauern können, darüber spricht 
Martin Holbach (Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedien-
schutz) am Dienstag, 19. März, 20 Uhr im Bürgersaal. Der Re-
ferent informiert rund um die Indizierung von jugendgefährdenden 
Medien. Es geht nicht um die Drohung mit erhobenem Zeigefinger, 
sondern um die Beschreibung von Chancen und Risiken des Um-
gangs mit Videospielen. Eltern, die wissen wollen, wann es für ihre 
Kinder gefährlich werden kann, sind ebenso wie alle anderen Inte-
ressierten zu diesem Abend herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. 
Das Büchereiteam freut sich über Ihre Voranmeldung unter Tel.-Nr. 
905767 oder per Mail unter buecherei@rutesheim.de.

So geht Künstliche Intelligenz:
Einen unterhaltsamen, spannenden und informativen Vortrag zu 
Potenzialen und Herausforderungen von Künstlicher Intelligenz 
(KI) hielt Dipl.-Ing. Michael Krebes im Bürgersaal. Der Ingenieur 
arbeitet nach Jahren in der Forschung nun im IT-Team der Volks-
hochschule Stuttgart und widmet sich der Implementierung von 
KI-Anwendungen im beruflichen Alltag. Auf der großen Leinwand 
im Bürgersaal zeigte er, was KI kann. Seine klar strukturierte Prä-
sentation erklärte, wie neuronale Netze funktionieren und dass 
ihnen bereits die Gegenwart, ganz sicher aber auch die Zukunft 
gehört. Regina Rötzschke hatte den Vortrag organisiert – ein per-
fekter Beitrag zum Jahresthema „Real - digital“.

Rutesheimer Onliner:
Die Rutesheimer Onliner bera-
ten jeden Montag von 9.30 - 
11.30 Uhr zu allen Fragen rund 
um Internet, Smartphone und 
Tablet.

eBook:
„Mehr Energie in 4 Wochen“ 
von Ute Walk: Wieder mehr 
Energie und Kraft. Etwas Mü-
digkeit kennt jeder. Hält diese 
länger an und kommen körperliche Beschwerden hinzu, könnte 
eine chronische Erschöpfung dahinterstecken. Dieser quälende 
Zustand ist nicht Ausdruck einer mentalen Schwäche, sondern 
ein biochemisch erklärbarer Rückgang der Energie. Die gute 
Nachricht ist: Der Zustand ist umkehrbar! Wichtig ist das Wissen 
um die Ursachen und der Mut zu handeln. Dr. Ute Walk hat ein 
4-Wochen-Programm entwickelt, mit dem Sie Ihr Energielevel auf 
natürliche Weise steigern können. Der Weg der kleinen Schritte 
startet z. B. mit kurzen Atemübungen oder Spaziergängen. Nichts 
wird Sie überfordern. Sie bekommen leicht umsetzbare Tipps, 
Übungen und Rezepte an die Hand. Als Belohnung winken neue 
Leichtigkeit und Kraft!

eAudio:
„Die Menschen, die es nicht verdienen“ von Hjordt & Ro-
senfeldt: Ein aufstrebender Fernsehstar wird ermordet, regelrecht 
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hingerichtet mit einem Bolzenschussgerät im Klassenzimmer ei-
ner Stockholmer Schule. An seinen Rücken ist ein Fragebogen 
geheftet, darunter die Note 'mangelhaft'. Kommissar Torkel Högl 
und sein Team durchforsten das Umfeld des Mannes auf der Su-
che nach Spuren. Kriminalpsychologe Sebastian Bergman findet 
einen Chat, in dem jemand über die fehlende Bildung berühmter 
Persönlichkeiten spottet. Die Erfolg haben, ohne ihn zu verdienen. 
Sebastian fordert den anonymen Verfasser heraus. Ein Fehler. 
Denn plötzlich steht auch Sebastian auf dem Prüfstand, und es 
liegt an ihm, ob das nächste Opfer überlebt.

Zweigstelle Perouse:

Lust auf Spielen?
In der Zweigstelle Perouse sind verschiedene neue Kinderspiele 
eingetroffen. Es ist für jedes Alter etwas dabei!

BuchExperten:
Alle Kinder zwischen 8 und 16 Jahren sind eingeladen, bei den 
Perouser BuchExperten mitzumachen. Es gibt 3 Termine: 10. Ap-
ril, 17. April und 24. April, jeweils um 17.00 Uhr. Ihr könnt euch 
über eure Lieblingsbücher austauschen und zusammen mit den 
Vorlesepatinnen Bücher aussuchen, die wir dann für den Bestand 
der Bücherei kaufen werden.

Freundeskreis Flüchtlinge 
Rutesheim

Freundeskreis Flüchtlinge Rutesheim
Wir sind Menschen aus Rutesheim. Wir unterstützen einander und 
andere, wo es gewollt und gebraucht wird. Und wir lernen vonei-
nander.
Unser Ziel ist es, gemeinsam ein tolerantes und vielfältiges Zusam-
menleben in unserer Stadt zu fördern.

Café International
Ein Café für alle im Herzen der Stadt.
In der Stadtmitte einen Kaffee oder Tee trinken.
Ins Gespräch finden, gemeinsam Spielen.

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben 
lebenswert machen.“
(Guy de Maupassant)
Lernen Sie geflüchtete Men-
schen persönlich kennen.
Erfahren Sie von ihren Beweg-
gründen, Hintergründen, Ge-
schichten.
Bei Kaffee und Tee kommen 
Sie in Kontakt, ins Gespräch, 
von Mensch zu Mensch.
Alle zwei Wochen freitags zwi-
schen 15:30 und 17:30 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus, 
Pfarrstraße 15, Rutesheim.
Wir freuen uns auf Sie! Bringen 
Sie gerne Ihre Kinder oder En-
kelkinder mit.
Wir haben eine große Spielecke 
mit Kinderbetreuung.
Das Café International-Team

Die nächsten Termine unseres Café International:
Freitag, 15.03.2024, 15:30 - 17:30 Uhr,
Freitag, 12.04.2024, 15:30 - 17:30 Uhr.

Das Koordinationsteam des Freundeskreises ist erreichbar:
WhatsApp/Signal: 0176 95274558
E-Mail: fk-rutesheim@web.de
Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.freundeskreis-rutesheim.de

Senioren

Senioren-Treffpunkt-Perouse

Herzlich eingeladen sind alle Seniorinnen und Senioren, die sich 
gerne wieder treffen möchten, zum gemütlichen Schwätzen, Kaf-
feetrinken, gemeinsam lachen oder Spaß bei Gesellschaftsspielen 
zu haben.
Wo: im Evangelischen Gemeindehaus Perouse.
Wann: dienstags alle 14 Tage (außer an Feiertagen und Schulferi-
en) von 14 bis 17 Uhr.
Der nächste Treff findet am Dienstag, 19. März 2024, statt.
Ich freue mich auf euch!
Eure Kirsten Krebs (Tel. 07152 351681)

Altentreff Rutesheim

Seniorentreff Rutesheim
Montag, 18. März 2024
Wer Lust auf ein kleines Schwätzchen, Kaffee und Kuchen oder 
Spaß bei Gesellschaftsspielen hat, ist recht herzlich zu unserem 
Seniorentreff eingeladen.
Geöffnet ist montags von 14.00 bis 17.30 Uhr. Sie sind neu in 
Rutesheim? – Dann schauen Sie doch einfach mal unverbindlich 
bei uns vorbei.
Treffpunkt am 18.03.2024, Seniorenwohnanlage Widdumhof 
in der Pforzheimer Straße.
Das Team vom Seniorentreff freut sich auf Ihren Besuch.

Rauchmelder
sind Lebensretter

Foto: Alesmunt/iStock/Getty Images Plus
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Offene Kinder- und Jugendarbeit

Stadtjugendreferat Rutesheim

Gemeinsam gegen wilden Müll – jede Hilfe ist willkommen!
Im Rahmen der landkreisweiten Aktionswoche „Wilder Müll kann 
nix!“, die vom 9. bis zum 16. März 2024 stattfinden wird, wollen 
wir am Freitag, dem 15.03.2024, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 
etwa 17.00 Uhr rund um das Freizeitgelände Eisengriff und 
den Pumptrack eine große Frühjahrsputzete durchführen. 
Der Treffpunkt ist vor dem Jugendtreff Rutesheim. Das Ziel 
ist, eine konzentrierte Putzaktion mit möglichst vielen Helferinnen 
und Helfern, ob ung oder alt durchzuführen. Die Einladung zur Be-
teiligung richtet sich neben der kommunalen Jugend- und Schü-
lerbetreuung ausdrücklich auch an alle Vereine, Verbände und 
Kirchen. Bitte Handschuhe, Müllzangen o. Ä. selber mitbringen. 
Die Müllsäcke werden von uns gestellt. Für alle Helferinnen und 
Helfer, ob jung oder alt, wird es zum Abschluss am Jugendtreff 
noch eine Kleinigkeit zu essen geben. Rückfragen, Anmeldungen 
oder Sonstiges bitte per E-Mail an: s.wensauer@rutesheim.de

Abenteuer-Aktion des Jugendreferats für Teenies in den 
Osterferien. Es gibt noch letzte freie Plätze!
Im Rahmen eines schulartübergreifenden Projekts wollen wir mit 
Jungs und Mädchen aus den Klassenstufen 6 und 7 vom 25. bis 
26. März ein zweitägiges Abenteuer in Bad Urach durchführen. 
Das Projekt wird betreut und durchgeführt durch die Schulsozial-
arbeiterinnen Stephi Spriegel, Joy Zimmermann und Tamara Bau-
er, der Jugendtreffleiterin Lena Zimmermann und dem Jugend-
referenten Stephan Wensauer. Geboten wird ein Wanderausflug 
zum Wasserfall und zur Burgruine Hohenurach, eine Stadtrallye in 
Kleingruppen in Bad Urach und übernachtet wird in der Jugend-
herberge Bad Urach. Aktuell haben sich knapp 20 Mädchen und 
Jungs bei uns dazu angemeldet. Nun wäre es doch schade, wenn 
die letzten vorab reservierten Plätze in der Jugendherberge frei 
bleiben würden. Anmeldungen gerne per E-Mail an Stephi Spriegel 
unter: schulsozialarbeit-WRS@ths-gws.de. Mögliche Fragen zum 
Ablauf vom Abenteuer-Projekt beantwortet gerne Jugendreferent 
Stephan Wensauer unter der Telefonnummer 07152 5002-1069.

 

Allgemeines zum Jugendtreff
Robert-Bosch-Straße 41, 71277 Rutesheim
Tel.: 07152 905772
E-Mail: zimmermann@jugendtreff-rutesheim.de
Instagram/Facebook: Jugendtreff Rutesheim
WhatsApp: 015126129432
www.jugendtreff-rutesheim.de

Öffnungszeiten
(geänderte Öffnungszeiten während der Schulferien)
Montags von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Dienstags von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwochs von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Donnerstags von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitags von 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr
(bei Veranstaltungen von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr)

Offener Bereich
Schüler/-innen ab der 5. Klasse treffen sich hier unter der Wo-
che im Rahmen der Mittagspause der Schulen oder innerhalb der 
schulischen Ganztagesbetreuung in den Nachmittagsstunden, 
um zu Kickern, zum Billard oder Tischtennis spielen oder einfach 
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nur, um bei verschiedenen Getränken und kleinen Snacks zu re-
den. Die Mitarbeiter/-innen sind hier Ansprechpartner/-innen für 
alle möglichen Situationen und Bedürfnisse und dienen obendrein 
als Spielpartner/-in für die vielen verschiedenen Spielmöglich-
keiten, die der Schülertreff zu bieten hat. Am Freitag öffnet der 
Jugendtreff ebenfalls bereits mittags und wird zunächst von den 
Schulsozialarbeiterinnen betreut. Im Anschluss übernehmen die 
Jugendtreff-Mitarbeiter/-innen. Ab den Abendstunden hat der Ju-
gendtreff für ältere Jugendliche und junge Erwachsene aus Rutes-
heim und Umgebung geöffnet.

Spiel, Spaß und Aktion im Jugendtreff
Mittwochs findet im Jugendtreff in der Zeit zwischen 14.00 Uhr 
und 15.30 Uhr eine „Kreativ-AG“ für Schüler/-innen der Klassen 
5 bis 7 statt. Im Rahmen dieser AG werden die Interessen und 
Wünsche der Teilnehmer/-innen aufgegriffen. Es wird gebastelt, 
gekocht und gebacken sowie ausgiebig gespielt. Diese Angebo-
te werden durch die Pädagoginnen Frau Zimmermann und Frau 
Niederle mit der Unterstützung der Auszubildenden durchgeführt. 
Das aktuelle Monatsprogramm zu den jeweiligen AG-Tagen ist auf 
der Homepage des Jugendtreffs zu finden. Gerne können sich 
Jugendliche auch nur zu einzelnen Terminen anmelden. Die Teil-
nahme ist dabei kostenlos.

Arbeitskreis Geschichte vor Ort

Badeanstalt in Rutesheim
Otto E., Karl K., Christian D. sowie sicher noch weitere Fußballer 
der Freien Sport-Vereinigung (damaliger Name der heutigen SKV 
Rutesheim) zeichneten sich verantwortlich für die Herausgabe der 
jährlich erscheinenden Juxzeitung zur Faschingszeit.

 
Anzeiger von Roschtrugelhausen

Der Ausgabe 1928 des Anzeiger von Roschtrugelshausen ist 
folgende Anekdote zu entnehmen:
Nur die Ruhe kann es bringen! (Verlobungsbad)
Ein nicht alltäglicher Fall ereignete sich in der hiesigen Bade-
anstalt. Ein angehender Bräutigam suchte um sehr hübsch zu 
erscheinen die Badeanstalt um 10 Uhr auf. Als das Badeper-
sonal morgens die Anstalt reinigen wollte, fanden sie zu ihrem 
großen Entsetzen eine Kabine geschlossen, nach gewaltsamem 
Öffnen fanden sie den Insassen in aller Ruhe eingeschlafen und 
bald eingefroren im Wasser sitzend vor. Durch diesen Vorfall 
mußte er sich beeilen um noch rechtzeitig zur Verlobung nach 
Nemersheim* zu kommen.
* gemeint ist natürlich Gebersheim.
Der Name des Bräutigams ist überliefert, wird jedoch hier aus 
Rücksicht nicht genannt.

 
Anzeige von 1928

Obwohl in einem nicht ganz ernst zu nehmenden Nachrichten-
blatt erwähnt, gab es in Rutesheim tatsächlich eine öffentliche 
Badeanstalt. Untergebracht war diese im Hause des Gemischt-
warengeschäftes von Marie Burger in der Holdergasse (heute: 
Holderstraße 28, Ecke Elbenstraße), die sie zusammen mit ihrer 
Tochter Sophie Burger betrieb. Gegen einen kleinen Obolus von 
50 Reichspfennig konnte man dort baden, und zwar in einer rich-
tigen emaillierten, freistehenden Badewanne. Ein Luxus in dama-
liger Zeit, hatten doch viele Haushalte nur einen Badezuber aus 
Holz oder Zink oder bestenfalls eine Zinkwanne zur Verfügung. 
Ein Badezimmer, wie es heute üblich ist, gab es damals in Nor-
malhaushalten nicht. Man wusch sich in der Küche oder badete 
in der Waschküche.
Beheizt wurde das Burgersche Bad mittels eines Holzhochofens, 
gleichzeitig wurde damit auch das Badewasser erwärmt. Wie ich 
erfuhr, konnte man wohl auch mit Kohle heizen.
Allerdings gabs nur eine Badekabine, anders als in der Anekdote 
zu lesen.
Man konnte diesen Baderaum über die Hauseingangstüre (im Hof 
zu Haus Nr. 26) über einen Flur erreichen. Der Eingang zum Ge-
schäft war direkt an der Holderstraße. Gern gesehen wurde die 
vorherige Anmeldung zum Baden, damit Marie Burger rechtzeitig 
anheizen konnte.

 
In der Holderstraße war die ehemalige Badeanstalt

Nach meinen Recherchen wurde das öffentliche Baden nach Ver-
kauf des Hauses Burger im Jahr 1938 aufgegeben, die Badewan-
ne aber blieb im Besitz der neuen Eigentümer, der Familie Alfred 
und Hedwig Schimpf aus Gütlingen/Oberjesingen, die zunächst 
eine Strickerei und einen Wolleladen betrieben. Da im Badezim-
mer ein Lager eingerichtet wurde, musste die Badewanne ins 
Obergeschoss gestellt werden.
Der Gemischtwarenladen wurde zunächst ebenfalls aufgegeben.
Später gab es dann wieder alles zu kaufen, von A wie Apfelessig 
über Gläser zum Einwecken und zum Trinken, Früchte, Mehl bis 
Z wie Zucker.
Damit die Rutesheimer und später auch die Neuankömmlinge 
nach dem 2. Weltkrieg weiterhin angenehm baden konnten, führ-
te meine Großtante Hedwig Keller geb. Jüngling, ebenfalls in der 
Holderstraße im Haus Nr. 23, sozusagen „schräg gegenüber“, 
eine neue Badeanstalt.
Über eine lange Stiege im Hinterhof erreichte man das „Badezim-
mer“. Allerdings musste das heiße Badewasser in Eimern ange-
schleppt werden, wie ich erfahren konnte.
Diese Bademöglichkeit bestand bis Ende der 1940er Jahre und 
die älteren Leser dieses Artikels können sich vielleicht noch daran 
erinnern, selbst dort wohlig im schäumenden Badewasser gele-
gen zu haben.
Eine zusätzliche Bademöglichkeit für 30 Pfennig, insbesondere für 
Schüler, gab es in der Schule an der Hindenburgstraße nach dem 
Anbau 1938. Aufsicht hatten Frau Eberhardt und H. Haug.
Hygiene wird also in Rutesheim nicht erst zu Corona-Zeiten groß 
geschrieben.
Übrigens: die Burgersche Badewanne überlebte den Umzug ins 
1. OG, wo sie bis zum Verkauf des Hauses in den 1970er-Jahren 
stehen blieb und privat genutzt wurde.
Weitere Geschichten rund um die Holdergasse erscheinen in loser 
Folge.
Waltraud Wechsler


